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Veranstaltungen

Samstag, 28.01.2023
Die SPD Bobenheim-Roxheim lädt zum
Neujahrsempfang im Martin-Luther-Ge-
meindehaus, Bobenheimer Straße 19,
ein,Beginn:14.00Uhr

Sonntag,29.01.2023
Kinderfasching des Bobenheimer Carne-
valvereins „Die Zellerieköpp“ 1965 e.V.,
KTZV Kleinniedesheim, Friedrich-Ludwig-
Jahnhalle,Beginn:14.11Uhr

Samstag,04.02.2023
PrunksitzungdesRoxheimerCarnevalver-
eins„DieAltrhoischnooke“1956e.V.,Fried-
rich-Ludwig-Jahnhalle,Beginn19.33Uhr

Sonntag,05.02.2023
Kinder-undJugendsitzungdesRoxheimer
Carnevalvereins „Die Altrhoischnooke“
1956 e.V., Friedrich-Ludwig-Jahnhalle, Be-
ginn13.33Uhr

Heimatmuseum ist geöffnet; Friedrich-
Ebert-Str.43,Beginn14.00bis17.00Uhr

Samstag,11.02.2023
PrunksitzungdesRoxheimerCarnevalver-
eins„DieAltrhoischnooke“1956e.V.,Fried-
rich-Ludwig-Jahnhalle,Beginn19.33Uhr
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genschluß im Verlag: dienstags 12 Uhr. Veröf-
fentlichung gemäß § 9 Absatz 4 des Landesme-
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leistungsgesellschaft mbH & Co. KG ist die Medi-
en Union GmbH Ludwigshafen, 67059 Ludwigs-
hafen, Amtsstraße 5 - 11.
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Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachung
Die Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstag, den 02.02.2023, um
18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses, 67240 Bobenheim-Roxheim, wird hier-
mit öffentlich bekannt gegeben.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Flüchtlingsunterbringung - Mündlicher Bericht
2. Sachstand Masterplan KITA- Landschaft - Mündlicher Bericht
3. Vollzug der Gemeindeordnung; Hier: Zuwendungen an Gemeinde zur

Finanzierung gemeindlicher Aufgaben
4. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
5. BgA Kultur und Sport

- Rücklagenbildung für das Wirtschaftsjahr 2022
- Grundsatzbeschluss

6. Bekanntgaben, Anregungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
7. Grundstücksangelegenheit
8. Bekanntgaben, Anregungen und Anfragen
Bobenheim-Roxheim, den 23.01.2023
gez. Michael Müller, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Die Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, den 01.02.2023, um 18:30
Uhr im Ratssaal des Rathauses, 67240 Bobenheim-Roxheim, wird hiermit öf-
fentlich bekannt gegeben.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023
2. Sachstand Rheinschule - Mündlicher Bericht
3. Bauvorhaben im Außenbereich, § 35 BauGB - BV Gemeindewerke

Bobenheim-Roxheim GmbH in Roxheim Süd
4. Bekanntgaben, Anregungen und Anfragen
Nichtöffentlicher Teil:
5. Bekanntgaben, Anregungen und Anfragen
Bobenheim-Roxheim, den 23.01.2023
gez. Michael Müller, Bürgermeister

Vollzug des Baugesetzbuches
Hier: Bekantmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1
BauGB zur Änderung des Flächennutzungsplans.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Änderung des rechtskräftigen Flächennutzungsplans „Flächen-
nutzungsplan II“ beschlossen.
Das von dieser Änderung betroffene Gebiet befindet sich im Norden der Ge-
meinde Bobenheim-Roxheim und grenzt unmittelbar an die bestehende
Ortsrandbebauung an. Derzeit weist der rechtskräftige Flächennutzungs-
plan für das dortige Gebiet eine „Fläche für Landwirtschaft“ aus. Für dieses
Gebiet soll nun „Wohnbauflächen“ als künftige Art der baulichen Nutzung
festgesetzt werden.
DerGeltungsbereichderFlächennutzungsplanänderungsoll folgender-
maßen begrenzt werden:
- Im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 1508/44,
- Im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 1508/14, 1508/15,

1508/16, 1508/17, 1508/18, 1508/19, 1508/20, 1508/21, 1508/22, 1508/23,
1508/24, 1508/25, 1541/3 (Littersheimer Weg), 1508/35, 1508/36, eine um
45 m parallel der südlichen Grenze des Flurstücks 1508/38 nach Norden
versetzte Linie, durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 1508/29,
1508/30 und 1508/31 sowie wiederum durch die nördliche Grenze des
Flurstücks 1541/3 (Littersheimer Weg),

- Im Osten: durch eine Linie 45,5 m östlich der westlichen Grenze des
Flurstücks 1508/2,

- Im Norden: durch eine um 100 m nach Norden versetzte Linie parallel der
nördlichen Grenze des Flurstücks 1508/14, diese nach Osten verlängert auf
die westliche Grenze des Flurstücks 1508/33 und von dort durch eine Linie
lotrecht auf die östliche Grenze des Geltungsbereichs.

Das Planungsgebiet soll die Flurstücke 1508/12, 1508/26 sowie 1508/37 voll-
ständig und die Flurstücke 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/33, 1508/34 und
1508/38 jeweils teilweise umfassen.

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt sich abschließend aus dem
beigefügten Lageplan.

(Abgrenzung des Plangebietes)
DieÄnderungdesFlächennutzungsplanserfolgt imRegelverfahrenmitzwei-
stufiger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 und § 4 BauGB.
ImRahmendesÄnderungsverfahrenswirdgemäß§2Abs.4BauGBeineUm-
weltprüfungdurchgeführt, inderdievoraussichtlichenerheblichenUmwelt-
auswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB be-
schrieben und bewertet werden.

Vollzug des Baugesetzbuches
Hier: Bekantmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1
BauGB zum Bebauungsplan „Nördlich des Littersheimer Wegs“.
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2022 gemäß § 2 Abs. 1
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördlich des Littersheimer
Wegs“ beschlossen.
Das Plangebiet befindet sich im Norden der Gemeinde Bobenheim-Roxheim
und grenzt unmittelbar an die bestehende Ortsrandbebauung an.
Für das Plangebiet besteht bislang kein qualifizierter Bebauungsplan. Zur
Schaffung verbindlichen Planungsrechts ist die Aufstellung eines Bebau-
ungsplans erforderlich.
Das Plangebiet, das derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzt wird, soll
durch die Auswei-sung eines vorrangig dem Wohnen dienenden Gebietes
mit einer an die Ortsrandlage angepassten Verdichtung überplant werden.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans soll folgendermaßen be-
grenzt werden:
- Im Westen: durch die östliche Grenze des Flurstücks 1508/44,
- Im Süden: durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 1508/14, 1508/15,

1508/16, 1508/17, 1508/18, 1508/19, 1508/20, 1508/21, 1508/22, 1508/23,
1508/24, 1508/25, 1541/3 (Littersheimer Weg), 1508/35, 1508/36, eine um
45 m parallel der südlichen Grenze des Flurstücks 1508/38 nach Norden
versetzte Linie, durch die nördlichen Grenzen der Flurstücke 1508/29,
1508/30 und 1508/31 sowie wiederum durch die nördliche Grenze des
Flurstücks 1541/3 (Littersheimer Weg),

- Im Osten: durch eine Linie 45,5 m östlich der westlichen Grenze des
Flurstücks 1508/2,

- Im Norden: durch eine um 100 m nach Norden versetzte Linie parallel der
nördlichen Grenze des Flurstücks 1508/14, diese nach Osten verlängert auf
die westliche Grenze des Flurstücks 1508/33 und von dort durch eine Linie
lotrecht auf die östliche Grenze des Geltungsbereichs.

Der vorgesehene Planbereich für den Bebauungsplan soll die Flurstücke
1508/12, 1508/26 sowie 1508/37 vollständig und die Flurstücke 1508/2,
1508/3, 1508/4, 1508/33, 1508/34 und 1508/38 jeweils teilweise umfassen.

(Abgrenzung des Plangebietes)
DieAufstellungdesBebauungsplanserfolgt imRegelverfahrenmitzweistufi-
ger Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 und § 4 BauGB. Im
Rahmen des Bebauungsplanver-fahrens wird gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine
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Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht gemäß § 2a BauGB beschrieben und bewertet werden.

Öffentliche Bekanntmachung
Hauptsatzung der Gemeinde Bobenheim-Roxheim vom 10.11.2022
DerGemeinderathataufgrundder§§24und25Gemeindeordnung(GemO),
der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeord-
nung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsent-
schädigungkommunalerEhrenämter(KomAEVO)unddes§2derFeuerwehr
Entschädigungsverordnung (FeuerwEntschV RP) in der Sitzung vom
10.11.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der
Gemeinde BobenheimRoxheim.
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte und Erläu-
terungen können abweichend von Absatz 1 im Dienstgebäude der Gemein-
deverwaltungBobenheim-Roxheim,Rathausplatz1,67240Bobenheim-Rox-
heim,zujedermannsEinsichtwährendderDienststundenausgelegtwerden.
IndiesemFall istaufGegenstand,Ort (GebäudeundRaum),FristundZeitder
AuslegungspätestensamTagevordemBeginnderAuslegungdurchöffent-
liche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Ausle-
gungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfrei-
en Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungs-
frist so festzusetzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen
werden kann.
(3) Soweit durch Rechtsverordnung eine öffentliche Auslegung vorgeschrie-
benistundhierfürkeinebesonderenBestimmungengelten,giltAbsatz2ent-
sprechend.
(4) Dringliche Sitzungen des Gemeinderates oder eines Ausschusses werden
abweichendvonAbsatz1inderdurchdenGemeinderatbestimmtenZeitung
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung in dem in Ab-
satz 1 bestimmten Bekanntmachungsorgan nicht möglich ist. Der Gemein-
derat entscheidet durch Beschluss, in welcher Zeitung die Bekanntmachun-
gen erfolgen; der Beschluss ist öffentlich bekannt zu machen.
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen besonderer Umstände
die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so
erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch
öffentlichen Ausruf, durch das Verteilen von Handzetteln oder in einer vom
Gemeinderat bestimmten Zeitung. Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. Die Be-
kanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der
vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekannt-
machung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.
(6) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine
andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.

§ 2 Ausschüsse des Gemeinderates
(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse:
a) Hauptausschuss,
b) Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss (Jugend, Soziales, Kultur, Sport und
Partnerschaften),
c) Bauausschuss (Bauwesen und öffentliche Einrichtungen, öffentliche
Anlagen, Liegenschaften),
d) Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss (Landwirtschaft, Umweltschutz),
e) Rechnungsprüfungsausschuss,
f) Werkausschuss des Kanalwerks (§ 86 Abs. 4 GemO)
g) Schulträgerausschuss (§ 90 Schulgesetz),
h) Umlegungsausschuss (§ 1 Umlegungsausschussverordnung).
(2) Die Ausschüsse gemäß Absatz 1 Buchstaben a bis d haben 10 Mitglieder,
alleanderenhaben8Mitglieder.DerUmlegungsausschussbestehtaus5Mit-
gliedern.
(3) Die Mitglieder und Stellvertreter des Hauptausschusses werden aus der
Mitte des Gemeinderates gewählt. Der Rechnungsprüfungsausschusses so-
wiedieübrigenAusschüssewerdenausMitgliederndesGemeinderatesund
aus sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde gebildet,
wobei mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder Mitglied des Gemein-
derates sein soll. Entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschussmit-
glieder.
(4) Der Schulträgerausschuss besteht aus 8 Mitgliedern sowie je einem ge-
wählten Elternvertreter und einem Lehrervertreter aus jeder Schule. Eltern-
undLehrervertretermüssenkeineBürgerinnenundBürgerimSinnedes§13
GemO sein. Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 5 gelten entsprechend.
(5) Für jedes Ausschussmitglied wird ein erster und zweiter persönlicher Ver-
treter gewählt. Darüber hinaus kann der Gemeinderat durch Beschluss für
jedeFraktioneineStellvertreter-Listeaufstellen.DiedarinaufgeführtenRats-

mitglieder nehmen in der Reihenfolge ihrer Nennung die Vertretung wahr,
wenneinAusschussmitgliedunddie ihmnachSatz1zugeordnetenpersönli-
chenVertreterverhindertsind.Diesgiltauchdann,wenndasvertreteneAus-
schussmitgliedkeinMitglieddesGemeinderates ist,sondernsonstigerwähl-
barer Bürger bzw. sonstige wählbare Bürgerin.

§ 3 Ältestenrat
Der Gemeinderat bildet einen Ältestenrat, der den Bürgermeister in Fragen
der Tagesordnung und des Ablaufs der Sitzungen des Gemeinderates berät.
Das Nähere über die Zusammensetzung, die Aufgaben und
den Geschäftsgang bestimmt die Geschäftsordnung.

§ 4 Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf Ausschüsse
(1) Soweit einem Ausschuss die Beschlussfassung über Angelegenheiten
nicht übertragen ist, hat er innerhalb seines Zuständigkeitsbereiches die Be-
schlüssedesGemeinderatesvorzubereiten.BerührteineAngelegenheitden
Zuständigkeitsbereich mehrerer Ausschüsse, so obliegt dem Hauptaus-
schuss die Federführung. Die Übertragung der Beschlussfassung über eine
bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuss erfolgt durch Beschluss des
Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Gemeinderates, so-
weit ihm die Beschlussfassung nicht entzogen wird.
(2)DerHauptausschussistzuständigfürdieVorbereitungvonAngelegenhei-
ten, über die der Gemeinderat zu beschließen hat, soweit kein anderer Aus-
schuss zuständig ist. In Eilfällen kann er auch an Stelle des zuständigen Aus-
schusses beraten und beschließen. Folgende Angelegenheiten werden ihm
zur abschließenden Entscheidung übertragen:
a) Zustimmung zur Ernennung der Beamten des gehobenen Dienstes sowie
Zustimmung zur Entlassung der Beamten auf Probe dieser Laufbahngruppe
gegen deren Willen,
b) Zustimmung zur Einstellung und Eingruppierung der dem gehobenen
Dienst vergleichbaren Arbeitnehmer sowie Zustimmung zur Kündigung ge-
gen deren Willen,
c) Zustimmung zur Hinausschiebung des Ruhestandsbeginns,
d) Genehmigung von Verträgen der Gemeinde mit dem Bürgermeister und
den Beigeordneten bis
zu einer Wertgrenze von 7.500,- €,
e) Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Abschluss
von Vergleichen, soweit
die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,
f) Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Auf-
wendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 100.000,- €, soweit
die Entscheidung hierüber nicht einem anderen Ausschuss übertragen ist,
g)VerfügungüberdasGemeindevermögensowieHingabevonDarlehender
Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 100.000,- € sowie Veräußerung und
VerpachtungvonEigenbetriebenoderTeilenvonEigenbetriebenbiszueiner
Wertgrenze von 100.000,- €,
h) Vergabe von Aufträgen bis zu einer Wertgrenze von 100.000,- € im Einzel-
fall, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Bürgermeister oder einem
anderen Ausschuss übertragen ist,
i) Gewährung von Zuwendungen nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze
und Richtlinien des Gemeinderates, soweit die Entscheidung hierüber nicht
dem Bürgermeister übertragen ist,
j)ZeitpunktundHöhederAufnahmevonInvestitionskreditennachMaßgabe
der Haushaltssatzung,
k)StundungundErlassvongemeindlichenForderungen,soweitdieEntschei-
dung hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist,
l) Entscheidung über die Vermittlung von Sponsoringleistungen, Spenden,
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz 5 GemO
ohne Wertgrenzenbeschränkung, die Annahme von Sponsoringleistungen,
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen gemäß § 94 Abs. 3 Satz
5 GemO bis zu einer Wertgrenze von 2.500,- € im Einzelfall. Im Falle von Klein-
beträgen bis zu 1.000,- € je Einzelfall erfolgt die Entscheidung einmal viertel-
jährlich durch verbundenen Beschluss. Der Hauptausschuss nimmt darüber
hinaus die Aufgaben der obersten Dienstbehörde im Sinne des § 89 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 LPersVG wahr.
(3) Der Bau- und Umweltausschuss wird ermächtigt, im Rahmen seiner Auf-
gaben die Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßi-
ger Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 100.000,- €
zuerteilensowieendgültigüberdieVergabevonAufträgenbiszueinerWert-
grenze von 100.000,- € im Einzelfall zu entscheiden, soweit die Entscheidung
hierüber nicht dem Bürgermeister übertragen ist. Er entscheidet über das
Einvernehmen in dem Fall des § 35 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die
Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt
werden.
(4) Dem Werkausschuss wird die Beschlussfassung über folgende Angele-
genheiten des Eigenbetriebes übertragen:
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a) Genehmigung von Verträgen mit dem Bürgermeister und den Beigeord-
neten bis zu einer Wertgrenze von 7.500,- €,
b) Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Auf-
wendungen oder Auszahlungen bis zu einem Betrag von 100.000,- €,
c) Stundung und Erlass von Forderungen bis zu 15.000,- € im Einzelfall,
d) Vergabe von Aufträgen bis zu einer Wertgrenze von 100.000,- € im Einzel-
fall. Die Bestimmungen der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung bleiben
unberührt.
(5) Dem Jugend-, Sozial- und Kulturausschuss, dem Schulträgerausschuss
und dem Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss wird die Entscheidung
überdieVergabevonAufträgenbiszueinerWertgrenzevon25.000,-€imEin-
zelfall übertragen.
(6)SoweitAufträgezu laufendenAufwendungenoderAuszahlungenführen,
bemisstsichdieWertgrenzenachdemGesamtbetrag,derinnerhalbderMin-
destvertragslaufzeit zu entrichten ist.

§5ÜbertragungvonAufgabendesGemeinderatesaufdenBürgermeister
AufdenBürgermeisterwirddieEntscheidunginfolgendenAngelegenheiten
übertragen:
a)VerfügungüberdasGemeindevermögensowiedieHingabevonDarlehen
der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 15.000,- € im Einzelfall,
b)VergabevonAufträgenbiszueinerWertgrenzevon15.000,-€ imEinzelfall,
c) Bewilligung von außer- und überplanmäßigen Aufwendungen oder Aus-
zahlungen bis zu 15.000,- € im Einzelfall,
d) Gewährung von Zuwendungen nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze
und Richtlinien des Gemeinderates bis zu einer Wertgrenze von 15.000,- € im
Einzelfall,
e) Stundung gemeindlicher Forderungen und Niederschlagung gemeindli-
cher Forderungen bis zu einem Betrag von 15.000,- € im Einzelfall,
f) Erhebung von Vorausleistungen auf Steuern, Gebühren sowie einmalige
und laufende Beiträge,
g) Ausübung des Vorkaufsrechts bis zu einer Wertgrenze von 15.000,- € im
Einzelfall,
h)EinvernehmenindenFällendes§14Abs.2,§31und§33BauGBundinden
Fällendes§34BauGB,wenndurchdasBauvorhabendieGrundzügederstäd-
tebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden.
i) Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln
zur Fristwahrung.
j) Vergabe von Aufträgen ohne Wertgrenzenbeschränkung nach vorheriger
Vergabeeinleitung durch den Gemeinderat. Die den Eigenbetrieb betreffen-
denZuständigkeitsbestimmungenbleibenebensounberührtwiebesondere
gesetzliche Zuständigkeitsregelungen. § 4 Abs. 6 gilt entsprechend.

§ 6 Beigeordnete
(1) Die Gemeinde hat bis zu drei Beigeordnete.
(2) Für den Ersten Beigeordneten und einen weiteren Beigeordneten wird je
ein Geschäftsbereich gebildet.

§ 7 Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Gemeinderates
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen per-
sönlichen Aufwendungen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teil-
nahmeanSitzungendesGemeinderateseineEntschädigungnachMaßgabe
der Absätze 2 bis 7.
(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines monatlichen Grundbetra-
ges von 60,- € und eines Sitzungsgeldes von 25,- €. Der Jahresbetrag des mo-
natlichen Grundbetrages wird um 50 v.H. gekürzt, wenn das Gemeinderats-
mitglied an mindestens der Hälfte der in diesem Jahr stattgefundenen Ge-
meinderatssitzungenohnetriftigenGrundnicht teilgenommenhatodervon
der Teilnahme ausgeschlossen war. Die Aufwandsentschädigung wird vier-
teljährlich nachträglich und längstens bis Ende des Monats ausgezahlt, in
dem das Mandat erlischt.
(3) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener Lohnaus-
fall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern auch die entgange-
nen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie den Ar-
beitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozialversicherungsbeiträgen. Selbst-
ständigtätigePersonen,dieeinenVerdienstausfallglaubhaftmachen,erhal-
ten auf Antrag als Ersatz hierfür einen Durchschnittssatz von bis zu 25,- € je
Sitzung. Personen, die weder einen Lohn- noch einen Verdienstausfall gel-
tend machen können, denen aber im beruflichen und häuslichen Bereich ein
Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Ar-
beit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann,
erhalten auf Antrag einen Nachteilsausgleich in Höhe des Durchschnittssat-
zes nach Satz 2, wenn sie
a) mindestens ein in ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jah-
ren tatsächlich betreuen
oder

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen tatsächlich betreuen oder pflegen.
Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Buchstaben a) und b) gleichzeitig
vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt.
(4) In den Fällen des § 18 a Abs. 6 GemO wird unter den Voraussetzungen des
Absatzes 3 Satz 2 Verdienstausfall je Fortbildungstag in Höhe des Betrages,
wie er für eine Sitzung gewährt würde, erstattet, wenn die Fortbildungsver-
anstaltung mindestens fünf Zeitstunden einschließlich Pausen dauert; Ent-
sprechendes gilt in den Fällen des Nachteilsausgleiches (Absatz 3 Satz 3).
(5) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 erhalten die Gemeinderatsmit-
glieder für notwendige, vom Bürgermeister vorab genehmigte Dienstreisen
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Landesreisekostenge-
setzes (LRKG). Für Fahrten zu einer Sitzung des Gemeinderates und Fahrten
innerhalb des Gemeindegebietes (Dienstgänge) werden keine Fahrtkosten
erstattet.SoweiteineigenesFahrzeugbenutztwird,erfolgtdieFahrkostener-
stattung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 LRKG.
(6)BeiTeilnahmeanmehrerenSitzungenaneinemTagwirdnureinSitzungs-
geld gewährt.
(7) Die Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und ihre
Stellvertreter erhalten an Stelle des Grundbetrages in Absatz 2 Satz 1 einen
Grundbetrag von:
a) Fraktionsvorsitzende
aa) bei weniger als fünf Fraktionsmitgliedern 100,- €,
ab) ab fünf Fraktionsmitgliedern 120,- €.
b) Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
ba) bei weniger als fünf Fraktionsmitgliedern 70,- €
bb) ab fünf Fraktionsmitgliedern 90,- €.
c) Fraktionen ab einer Fraktionsstärke von 5 Mitglieder können einen 2. stell-
vertretenden Vorsitzenden benennen, der die administrativen Angelegen-
heiten als Fraktionsgeschäftsführer wahrnimmt. Dieser erhält 75,- € anstelle
des Grundbetrages nach Absatz 2 Satz 1. Die Funktionen können geteilt wer-
den. IndiesemFallwirdalsmonatlicherGrundbetragderBetragnachAbsatz
2Satz1zuzüglichderanteiligenDifferenzzudemBetragnachSatz1gewährt.

§ 8 Aufwandsentschädigung der Mitglieder von Ausschüssen und des
Migrationsbeirates

Die Mitglieder der Ausschüsse und des Migrationsbeirates des Gemeindera-
tes erhalten eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von
25,- €. Im Übrigen gilt § 7 Absätze 3 bis 5 entsprechend.

§ 9 Fraktionszuschüsse
(1) Jede Gemeinderatsfraktion erhält zur Bestreitung ihrer Geschäftskosten
einen jährlichen Fraktionszuschuss von bis zu 60,- € für jedes ihr angehören-
de Mitglied des Gemeinderates.
(2) Der Fraktionszuschuss kann gegen Nachweis der Kosten in Teilbeträgen
zum 30.06. und 31.12. eines Kalenderjahres abgerufen werden.

§ 10 Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen Beigeordneten
(1) Die ehrenamtlichen Beigeordneten, denen ein bestimmter Geschäftsbe-
reich übertragen ist, erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung
gem. § 13 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 1 der Landesverordnung über die Aufwands-
entschädigung für kommunale Ehrenämter (KomAEVO),
der Erste Beigeordnete i.H.v. 34 %
der weitere Beigeordnete i.H.v. 27 %
der einem Ortsbürgermeister zustehenden monatlichen Aufwandsentschä-
digung.
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des Bür-
germeisters eine Aufwandsentschädigung i.H. der Aufwandsentschädigung
eines Ortsbürgermeisters gem. § 12 Abs. 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung
des Bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie
fürjedenTagderVertretungeinDreißigsteldesMonatsbetragesgemäßSatz
1. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraumes als einen vollen
Tag,sobeträgtdieAufwandsentschädigungdieHälftenachSatz2.Einenach
Absatz 1 gewährte Aufwandsentschädigung ist anzurechnen.
(3) Sofern nach den steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmun-
gen die Entrichtung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge
nach einem Pauschsatz möglich ist, werden die pauschale Lohnsteuer und
die pauschalen Sozialversicherungsbeiträge von der Gemeinde getragen;
eine Anrechnung auf die Aufwandsentschädigung erfolgt nicht.
(4) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Beigeordneten für not-
wendige Dienstreisen Reiskostenvergütung nach den Bestimmungen des
Landesreisekostengesetzes (LRKG). Für Fahrten innerhalb des Gemeindege-
bietes (Dienstgänge) werden keine Fahrkosten erstattet. Soweit ein eigenes
Fahrzeug benutzt wird, erfolgt die Fahrkostenerstattung nach § 6 Abs. 1 Satz
1 LRKG.
(5) § 7 Abs. 3 und 4 gilt entsprechend.



§ 11 Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten, des
Seniorenbeauftragten, des Jugendbeauftragten, des Beauftragten für

Umweltschutz und Landwirtschaft und des Beauftragten für Menschen
mit Behinderung

(1) Die ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte erhält eine monatliche
pauschale Entschädigung in Höhe von 150,- €. § 7 Abs. 3 bis 5 gilt entspre-
chend. Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbeson-
dere Sitzungsgelder im Rahmen dieser Tätigkeit, geleistet.
(2) Die/der ehrenamtliche Seniorenbeauftragte erhält eine monatliche pau-
schale Entschädigung in Höhe von 200,- €. § 7 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.
Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbesondere Sit-
zungsgelder im Rahmen dieser Tätigkeit, geleistet.
(3) Die/der ehrenamtliche Jugendbeauftragte erhält eine monatliche pau-
schale Entschädigung in Höhe
von 150,- €. § 7 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. Darüber hinaus werden keine
weiteren Entschädigungen, insbesondere Sitzungsgelder im Rahmen dieser
Tätigkeit, geleistet.
(4)Die/derehrenamtlicheBeauftragtefürUmweltschutzundLandwirtschaft
erhälteinemonatlichepauschaleEntschädigunginHöhevon150,-€.§7Abs.
3 bis 5 gilt entsprechend. Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädi-
gungen, insbesondere Sitzungsgelder im Rahmen dieser Tätigkeit, geleistet.
(5) Die/der Beauftragte für Menschen mit Behinderung erhält eine monatli-
chepauschaleEntschädigunginHöhevon150,-€.§7Abs.3bis5giltentspre-
chend. Darüber hinaus werden keine weiteren Entschädigungen, insbeson-
dere Sitzungsgelder im Rahmen dieser Tätigkeit, geleistet.
(6) § 7 Abs. 5 und § 10 Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 12 Aufwandsentschädigung der Feuerwehrangehörigen
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen per-
sönlichenAufwendungenerhaltendieFeuerwehrangehörigeneineEntschä-
digung nach Maßgabe der FeuerwehrEntschädigungsverordnung (Feuer-
wEntschV RP) und der Absätze 2 bis 5.
(2) Eine Aufwandsentschädigung erhalten
a) der Wehrleiter,
b) die ständigen Vertreter des Wehrleiters,
c) die Gerätewarte,
d) der Feuerwehrangehörige für die Alarm- und Einsatzplanung,
e) der Feuerwehrangehörige für die Bedienung, Wartung und Pflege der In-
formations- und Kommunikationsmittel
f)der JugendfeuerwehrwartundLeitervonVorbereitungsgruppenfürdie Ju-
gendfeuerwehr
(3) Die Aufwandsentschädigung wird in Form eines monatlichen Pauschbe-
trages gewährt. Daneben werden die in § 5 FeuerwEntschV RP genannten
Aufwendungen besonders erstattet.
(4) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für
a)denWehrleiter:100%desHöchstsatzesnach§10Abs.1FeuerwEntschVRP,
b) die ständigen Vertreter des Wehrleiters: 60 % des Höchstsatzes nach § 10
Abs. 1 FeuerwEntschV RP,
c) die Gerätewarte werden in drei Kategorien eingeteilt und entschädigt:
Kategorie A ; Aufwandsendschädigung von 100,- €
Kategorie B ; Aufwandsendschädigung von 70,- €
Kategorie C ; Aufwandsendschädigung von 35,- €
Die Kategorie A wird mit Beschäftigung des Hauptamtlichen Gerätewartes
mitAusnahmedesGerätewartesFunkausgesetzt.DerGerätewartFunkwird
weiterhin mit der Kategorie A entschädigt.
Um weiterhin eine funktionierende Rückfallebene bei Krankheit Urlaub und
Weiterbildung des
Hauptamtlichen Gerätewartes zu bilden, werden folgende Gerätewarte mit
der Kategorie B entschädigt:
- Gerätewart Fahrzeuge
- Gerätewart Technische Ausrüstung
- Gerätewart Atemschutz
- der Feuerwehrangehörige für die Alarm- und Einsatzplanung
-derFeuerwehrangehörigefürdieBedienung,WartungundPflegederInfor-
mations- und Kommunikationsmittel.
DieAufgabengebietenachdemBuchstabenckönnenaufmehrerePersonen
verteilt und dann anteilig entschädigt werden.
(5) Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige,
die zu Einsätzen herangezogen worden sind, bei denen aufgrund des § 36
Brand-undKatastrophenschutzgesetz(LBKG)Kostenersatzgeleistetworden
ist (§ 13 Abs. 4 Satz 2 LBKG), beträgt 15,- € pro abrechnungsfähiger Einsatz-
stunde. Für Nacht-, Feiertags- und Wochenendeinsätze wird eine Entschädi-
gung von 20,- € je Einsatzstunde gewährt.
(6) Die Höhe der monatlichen Aufwandsentschädigung der Jugendfeuer-
wehrwarte und Leiter von Vorbereitungsgruppen für die Jugendfeuerwehr

wird durch § 11 Abs. 4 FeuerwEntschV geregelt.
(7) Werden die in den §§ 10 und 11 FeuerwEntschV RP festgelegten Sätze ge-
ändert,ändernsichdieBeträgenachAbsatz4umdengleichenVomhundert-
satz. Dabei ist auf volle 0,50 € aufzurunden.
(8) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 13 Aufwandsentschädigung der Feldgeschworenen
(1)DieFeldgeschworenenerhaltenfür ihreMitwirkungbeiAbmarkungenso-
wie für die Grenzbegänge eine Entschädigung, die nach Stunden bemessen
wird; die Zeiten für die Wegstrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und
zurück werden berücksichtigt. Die Entschädigung beträgt 10,- € je Stunde.
Angefangene halbe Stunden sind mit der Hälfte des Stundensatzes zu ent-
schädigen.
(2) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

§14AufwandsentschädigungderörtlichenLeiterinderVolkshochschule
(1) Die örtliche Leiterin der Volkshochschule erhält für die Vorbereitung und
Durchführung der Veranstaltungen eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung in Höhe von 150,- €.
(2) § 7 Abs. 5 und § 10 Abs. 3 gelten entsprechend.

§ 15 Aufwandsentschädigung des Wanderwartes und Radtourenwart
(1)DerWanderwartderGemeindeerhält fürdieVorbereitungundDurchfüh-
rung von Wanderungen, Tagesausflügen und Mehrtagesfahrten eine mo-
natliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 100,- €.
(2) Der Radtourenwart der Gemeinde erhält für die Vorbereitung und Durch-
führung von Radtouren und Tagesausflügen eine monatliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 50,- €.
(3) § 10 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 16 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 08.07.2014 in der Fassung vom
28.06.2019 außer Kraft.
Bobenheim-Roxheim, den 24.11.2022
gez. Michael Müller, Bürgermeister
Hinweis: Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zu-
stande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung,
die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht hat. Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist diese Verletzung gel-
tend gemacht werden.

Der Bürgermeister gratuliert im
Namen der Gemeinde

Am 30.01.2023 zum 92. Geburtstag Frau Hannelore Scheidt
Am 31.01.2023 zum 86. Geburtstag Herrn Manfred Spalteholz
Am 01.02.2023 zum 80. Geburtstag Herrn Franz Wagner
Am 01.02.2023 zur goldenen Hochzeit Eheleute Marija und Josip Mlinaric
Am 02.02.2023 zum 85. Geburtstag Herrn Siegfried Kralik
Am 02.02.2023 zum 84. Geburtstag Frau Maria Nees

AuchallennichtgenanntenGeburtstagskindernmöchtedieGemeindeaufdiesem
Wege die herzlichsten Glück- und Segenswünsche übermitteln und für die Zukunft
alles Gute wünschen.

Ende Amtsblatt Bobenheim-Roxheim

27. Januar 2023 Seite 5Amtsblatt Bobenheim-Roxheim



Kurzinformation der Gemeindeverwaltung

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes
Der Wertstoffhof ist samstags von 08.00 bis 12.30 Uhr geöffnet. Ab Novem-
ber bis mitte März bleibt er an den Mittwochnachmittagen geschlossen.
Diese Regelung gilt jedoch nicht für Feiertage; Änderungen werden recht-
zeig im Amtsblatt bekannt gegeben.

Wichtige Informationen zum Coronavirus:
Aktuelle und relevante Informationen zu den Corona-Verordnungen
(Rechtsgrundlagen), sowie über Themen wie Fallzahlen, Testen, Impfen
und vieles mehr, erhalten Sie auf der Homepage des Rhein-Pfalz-Kreises.
Link: https://rhein-pfalz-kreis.de/coronavirus/

Fluglärm
Sie stört Fluglärm des Wormser Flugplatzes oder sind überzeugt ein Flugge-
rät außerhalb der vorgesehenen Platzrunde beobachtet zu haben? Dann
wenden Sie sich bitte mit Datum, Uhrzeit und einer näheren Beschreibung
des Fluggeräts an die Beschwerdestelle des Landesbetriebes Mobilität:
Landesbetrieb Mobilität, Herr Matthias Podworny
E-Mail: matthias.podworny@lbm.rlp.de Telefon: 06543/8780-1645

Pass- und Ausweiswesen
Reisepässe, die bis 06.01.2023 beantragt wurden, können nach Terminver-
einbarungunter06239/939-1108, -1109, -1110, -1111,abgeholtwerden.Dies
gilt auch für Personalausweise, sobald der PIN-Brief beim Antragsteller ein-
getroffen ist.BittebringenSie IhrealtenAusweis /PassbeiderAbholungmit.

Die Verkehrsbehörde informiert:
Verkehrsnachrichten: Vom 02.01.2023 – 31.03.2023
Wegen Tiefbauarbeiten, zur Verlegung einer Gasleitung „Anschlussleitung
BobenheimRoxheim“vonderbestehendenGasleitungausFrankenthal,wird
der landwirtschaftliche Weg, parallel und östlich zur L523 verlaufend, Höhe
Kräppelweiher, ab Einmündung L523, bis zur Gerhard-Hauptmann-Straße,
voll gesperrt. Landwirtschaftlicher Verkehr bleibt frei.

LKW-Verkehr im Januar und Februar auf dem
Heiligensandweg
Im Rahmen der genehmigten Abbauerweiterung der Grube „Heiliger Sand“
wird auf einer Teilfläche von ca.1,2 ha für den geplanten Abbau im Jahr 2023
derMutterbodenabgeräumt.HierbeiwirdeineSchichtvonca.30cmMutter-
boden abgetragen und auf eine ca. 1km entfernte Ackerfläche Richtung B9
verbracht und schonend, entsprechend der behördlichen Genehmigungen,
eingearbeitet.
Ab voraussichtlich 09. Januar bis ca. 03. Februar 2023 kommt es daher zu ei-
nem erhöhten LKW-Aufkommen auf dem Heiligensandweg. Abhängig von
der Witterung kann es allerdings zu einer Verschiebung der vorgesehenen
Terminierung kommen.
DieFirmaISPunddiemitdemTransportbeauftragteFirmaversuchendieBe-
einträchtigungen für die Einwohner und deren Freizeitaktivitäten so gering
wiemöglichzuhaltenundbittengleichzeitigumentsprechendeVorsichtund
gegenseitige Rücksichtnahme.“

Rentenberatung 2023
findet an folgenden Tagen statt:
Änderung:SprechtagederDeutschenRentenversicherungfindennicht
im Begegnungszentrum statt, sondern wie gewohnt im Rathaus.
Jeweils donnerstags, den 30.03.2023, 22.06.2023 , 21.09.2023, 07.12.2023
Termine finden wieder persönlich im Rathaus, Rathausplatz 1statt.
GernekönnenSieaberauchdieBeratungshotlinekontaktierenunterfolgen-
de Telefonnummer:
Berlin 0800/1000480-70 Speyer 0800/1000480-16 (Kostenfrei)
Terminvergabe erfolgt bei:
Gemeindeverwaltung
Wind Andrea, Tel.: 06239-9391103
E-Mail: Andrea.Wind@Bobenheim-Roxheim.de
Mo – Fr. von 8.00 – 12.00 Uhr

Wohnraum gesucht
Die Gemeindeverwaltung Bobenheim-Roxheim sucht dringend Wohn-
raum für die Unterbringung von Flüchtlingen. Aufgrund der aktuellen aku-
ten Notlage, wäre die Verwaltung zur Unterbringung der zu erwartenden
Flüchtlinge ansonsten gezwungen auf andere öffentliche Veranstaltungs-
räume,wiez.B.dieJahnhalle,auszuweichenunddiesealsNotunterkunftbis
aufWeitereszuschließen.WeitereInformationenkönnenSiebeimFachbe-
reich Bürgerdienste, Frau Kern-Strache, unter der Rufnummer 06239-
9269445 (iris.strache@bobenheim-roxheim.de) und beim Fachbereich
Bauen und Umwelt, Frau Heike van Lier, unter der Telefonnummer 06239-
9391210. (heike.vanlier@bobenheim-Roxeim.de) erhalten.

Vollsperrung Wirtschaftsweg Kaufweide
Am 03.02.2023 wird der Wirtschaftsweg in der Kaufweide neben der Rhein-
schule jeweils für einen Tag, voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist die Auf-
stellung von einem Autokran neben der Rheinschule. Die ausgewiesenen
Haltverbote bzw. die weiteren Verkehrszeichen sind zu beachten.

Fundsachen
5 Brillen, 1 PkW Schlüssel, 1 Handy, 1 Jacke, 3 Schlüssel

Freiwillige Feuerwehr
Bobenheim-Roxheim
Die Freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim lädt zur Grün-
dungsveranstaltung des Fördervereins am 02.03.23 um 18:30
Uhr in das Gerätehaus im Pfalzring 1 ein.
Aktive Wehr:
Die nächste Freitagsübung ist am 10.02.23 um 19:30 Uhr. Thema an diesem
Abend: Jährliche Unterweisungen
Die nächste Mittwochsübung ist am 01.02.23 um 19:30. Thema an diesem
Abend: Fahrzeug/Gerätekunde
Am 11.02.23 um 8 Uhr ist die nächste Übung des FEZ & ELW Teams.
Jugendfeuerwehr:
Die nächste Jugendübung ist am 01.02.23 um 18:30 Uhr. Thema an diesem
Abend: FwDV 3

Gute Taten
Christbaumsammelaktion zugunsten Patenprojekt

Zum sechsundzwanzigsten Mal wurden, unter der Regie der Georgspfadfin-
der (DPSG), in Bobenheim-Roxheim und Kleinniedesheim die ausgedienten
Weihnachtsbäume eingesammelt. Dreißig Helfer, unterstützt von fünf orts-
ansässigen Landwirten, bildeten fünf Teams und machten sich auf den Weg.
Eingesammelt und umweltgerecht entsorgt wurden rund 1200 Bäume. Im
GegenzugbatendiePfadfinderumeineSpendefür ihrKinderpatenprojekt in
Kenia. Insgesamt konnten die Pfadfinder 5.200,00 € entgegen nehmen. Die
PfadfinderbedankensichbeiallenHelfernundSpendernfürdiesesgroßarti-
ge Ergebnis!
Seit1995bestehtKontaktzudenMissionsschwesternvomKostbarenBlut. In
der Missionsstation, am Stadtrand von Nairobi, werden Straßenkinder und
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Aidsweisenbetreut.DortbekommendieKindernichtnureineChanceaufBil-
dung, sie erhalten vor allem liebevolle Zuwendung, Essen und ein neues Zu-
hause. Insgesamt konnten die Bobenheim-Roxheimer Pfadfinder in den ver-
gangenen 28 Jahren 216.356,50 € nach Kenia überweisen.

Büchereien

Pfalzring 39a , 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. 06239-6100, Fax: 06239-929292,
E-Mail:gemeindebuecherei@bobenheim-roxheim.de
24h erreichbar unter: www.bobenheim-roxheim.de/buch
Öffnungszeiten:
Montag: 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Dienstag: 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Donnerstag: 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: geschlossen
Samstag: 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen

Ausstellung: Hochwasser 1882/1883 – Das Leben am Fluss
im Lesecafé der Gemeindebücherei noch bis zum 31. Januar zu besichtigen
während der Öffnungszeiten.
Kamishibai – Erzähltheater für Kinder ab 3 Jahren am Dienstag, 31. Janu-
ar um 16.30 Uhr.
Anmeldung erforderlich. Eintritt frei
Das Adventskalender-Rätsel ist ausgelost. Emilia Battschinger, Klasse 4a
der Pestalozzi-Grundschule und Olek Wisniewski, Klasse 4c der Rheinschule
haben gewonnen. Die Buchpreise liegen in der Gemeindebücherei bereit.

DIE BÜCHEREI – Deine LeseInsel
Roxheimer Straße 6 - Postanschrift
67240 Bobenheim-Roxheim
im Pfarrheim St. Antonius
Roxheimer Straße 4a – ist die Bücherei
koeb.roxheim@bistum-speyer.de
koeb.bobenheim@bistum-speyer.de
Öffnungszeiten: jeden Mittwoch von               16:00 bis 18:00 Uhr
und                     – jeden Sonntag  von               11:00 bis 12:30 Uhr
im Pfarrheim St.  Antonius, Roxheimer Straße 4a, Bobenheim-Roxh.

Erstkommunion 2023
Die BÜCHEREI- Deine LeseInsel
Sie möchten sich auf das Familienfest Erstkommunion vorbereiten? Suchen
Sie ein besonderes Geschenk für ein Erstkommunionkind? Die Bücherei bie-
tet Ihnen eine tolle Auswahl an z. B. Geschenkartikel, Geschichten zur Erst-
kommunion, Erinnerungsbücher, Geschenkhefte oder „Das Kirchenjahr für
Kinder“. Auch das „Gotteslob“ das Lied- und Gebetbuch vermitteln wir Ihnen
gerne. Das Gotteslob ist ein wertvoller Begleiter auf dem Glaubensweg.
SiefindendieseAngeboteaufderSeitewww.borromedien.de/Erstkommuni-
on. „Alles rund um die Erstkommunion!“ Stöbern Sie online, bestellen Sie be-
quem von zu Hause aus und unterstützen Sie dabei DIE BÜCHEREI – Deine
LeseInsel. Geben Sie am Ende des Bestellvorgangs einfach unsere Kunden-
nummer ein: 240 017. Die BÜCHEREI erhält so eine Provision für die Anschaf-
fung neuer Medien.
Der Versand der Medien ist kostenfrei und die Bücher haben den gleichen
Preis wie bei anderen Händlern.
Ihre BÜCHEREI-Mitarbeiterinnen
Kontakt: Tel. 06239/9 91 00, 1278 oder 1295 zu den Öffnungszeiten.
Aktuelles auch unter: www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de

Kindergärten und Schulen
Integrative Gemeindekindertagesstätte
Breslauer Str. 24, 67240 Bobenheim-Roxheim
Ansprechpartner:HerrDewald,StellvertreterinFrauIversen,
Tel. 7199 Email: kitarox@bobenheim-roxheim.de

Gemeindekindertagesstätte
HausderkleinenFüße

Ernst-Roth-Str. 1a, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel: 06239/9991077
Email: kitabob@bobenheim-roxheim.de
Ansprechpartnerin: Frau Blanz, Stellvertreterin: Frau Wiche

Gemeindekindertagesstätte
„Am Rathaus“
Rathausplatz 1, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel: 06239/9991057
E-Mail: kitaamrathaus@bobenheim-roxheim.de
Ansprechpartner:HerrKopp,Stellvertreterin:FrauBarleben

Kath. Kindertageseinrichtung
Edith Stein
Pfalzring 59, 67240 Bobenheim-Roxheim,
Tel. 06239/6501, kita.roxheim@bistum-speyer.de
Ansprechpartnerin: FrauWagner
www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de/kindertageseinrichtungen

Prot. Kindertagesstätte Löwenzahn
Raiffeisenring 12, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel: 06239/4546
Email: kita-loewenzahn-bobrox@evkirchepfalz.de

Prot. Kindertagesstätte Regenbogen
Berliner Str. 2, 67240 Bobenheim-Roxheim
Tel. 06239/70 43,
Email: Kita-regenbogen-bobrox@evkirchepfalz.de

Kath. Kindertageseinrichtung
St. Laurentius
Raiffeisenring 5 , 67240 Bobenheim – Roxheim
Tel.: 06239 1305 mail: kita.bobenheim@bistum-speyer.de
Ansprechpartnerin: Frau Reißmann
www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de/kindertageseinrichtungen

Sozialverein Kunterbunt- Familienbüro
- Kontaktstelle für Familien
und familienorientierte Gruppen
Leitung: Andrea Hettmannsperger,Tel.: 06239/7031,
E-Mail: andrea.hettmannsperger@sozialverein-kunterbunt.de
- Babysittervermittlung: Wir vermitteln Ihnen Babysitter, die Freude und
SpaßamUmgangmitKindernhaben.DieBetreuungIhrerKinderüberunse-
re Babysitter erfolgt zu einem fairen Preis, die Vermittlung ist kostenlos.
- Tagesmutterbörse: Eltern, die eine Betreuung für Ihr Kind suchen, haben
hier die Möglichkeit, ganztags, halbtags oder zu flexiblen Zeiten dieses Ange-
bot in Anspruch zu nehmen.
Immer wieder suchen wir liebevolle, zuverlässige Tagespflegepersonen.
Wenn Sie gerne stunden- oder tageweise ein Kind betreuen möchten, dann
melden Sie sich bitte im Familienbüro.
- Kontaktvermittlung zu Beratungsstellen
- Hilfeleistungen und Kunterbuntangebote für Kinder und Familien

Eltern-Kind-Kreise im Martin-Luther-Gemeindehaus:
BabytrefffürdieAllerkleinsten(0bis10Monate): freitagsvon10:00bis11:30Uhr
im Martin-Luther-Gemeindehaus. Ansprechpartnerin: Frau Becker, Tel. 0176-
47105326
Unsere Krabbelgruppen:
• montags10-11:30Uhr,(Kinderzwischen16-18Monate),FrauSchmitt,Tel.0176-6208256
• dienstags10-11:30Uhr(Kindersind7-13Monate)FrauMaul,Tel.:0157-35427656
• freitags10-11:30UhrAnsprechpartnerin:FrauPeter,Tel.0176-22608061
Die Kinder und Muttis unserer Krabbelgruppen und des Babytreffs freuen sich im-
merüberVerstärkung.NutzenSiemitIhremKinddieMöglichkeit,andereElternund
Kindernkennenzulernen,Erfahrungenauszutauschenoderzuerleben,wieIhrKind
dieerstenKontakteknüpfen.

Kleiderkammer bietet Herbst- und Winterkleidung an:
Jeden Freitag von 15:00-16:30 Uhr ist unsere Kleiderkammer (hinter dem Ju-
gendzentrum) geöffnet, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit.
Unsere Lager sind gefüllt. Daher nehmen wir momentan ausschließlich
Babygrößen entgegen.

Lebensmittelausgabe der Frankenthaler Tafel
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Die Lebensmittelausgabe findet jeden Mittwoch gegen 12:30 Uhr vor dem
Kurpfalztreff (unterdenArkaden)statt.AusorganisatorischenGründenkom-
menSiebittezwischen12Uhrundspätestens12:15UhrandenKurpfalztreff.
Später ankommende Personen können leider nicht mehr berücksich-
tigt werden! Bitte bringen Sie eine Maske mit und warten Sie VOR der Ein-
gangstür.

Sielmanns-Naturranger-Gruppe:
Marit Zwart, Tel. 0176-20044522
Hendrik Sommer, Tel. 0152-58415415

Realschule plus Bobenheim-Roxheim
Anmeldetermine für Stufe 5 Schuljahr 23/24
-nur mit telefonischer Voranmeldung!- (06239 9267 0)
Samstag: 11.02.2023 Uhrzeit: 09:00 Uhr – 13:00 Uhr
Montag – Donnerstag: 13.02.- 16.02.2023 Uhrzeit: 08:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag 17.02.2023 Uhrzeit: 08:00 Uhr – 13:00 Uhr
Folgende Unterlagen müssen Sie zur Anmeldung mitbringen:
• Anmeldeformular der Grundschule (wird mit dem Halbjahreszeugnis

ausgegeben!)
• Geburtsurkunde -KOPIE-
• Jahreszeugnis der 3. Klasse -KOPIE-
• Halbjahreszeugnis der 4. Klasse -KOPIE-
• 1 Passbild (bzw. 2 bei Fahrschülern)
• Masernimmunitätsnachweis (Impfausweis)
• Bei getrennt lebenden Erziehungsberechtigten: Nachweis

Sorgerechtsklärung / Beschluss / Bescheid

Realschule plus Bobenheim-Roxheim
Einladung zum Tag der offenen Tür
Datum: 04.02.2023
Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 13:30 Uhr
Ort: Realschule plus, Grünstadter Straße 6, 67240 Bobenheim-Roxheim
Was Sie / Euch erwartet:
Informationen:Ganztagsschule,Schwerpunktschule/SchülertaxiMedien-
arbeit / Unterrichtseinblicke / Naturwissenschaften / Mitmachaktionen /
Schülerradio / Schulhund…
Wir freuen uns auf Ihren / Euren Besuch.

BetreuendeGrundschule-KündigungderTeilnahme
Stichtag 31.01.2023
Wir weisen alle Eltern, deren Kinder die Betreuende Grundschule besuchen,
darauf hin, dass der Betreuungsvertrag schriftlich (Formulare erhalten Sie in
der Schule) bis zum 31.01.2023 bei der Gemeindeverwaltung Bobenheim-
Roxheim, sofern eine Betreuung im nächsten Schuljahr nicht mehr benötigt
wird, gekündigt werden muss.
BeiSchülern,dienachder4.KlasseeineweiterführendeSchulebesuchen,en-
det der Vertrag automatisch.

Anmeldungen Kindergartenjahr 2023/2024
Liebe Eltern,
sollten Sie ihr Kind ab 2 Jahren für das Kindergartenjahr 2023/2024 (ab Aug./
Sept.) noch nicht angemeldet haben, nehmen wir Ihre Anmeldungen noch
bis zum 15.02.2023 per E-Mail kita-schulverwaltung@bobenheim-roxheim.de
entgegen.
Bei bereits angemeldeten Kindern bedarf es keiner erneuten Anmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Kita/Schulverwaltung

Anträge auf Lernmittelfreiheit
Annahmeschluss: 15. März 2023
Anträge auf Lernmittelfreiheit im Rahmen der Schulbuchausleihe für alle
Schüler der allgemeinbildenden Schulen – Grundschule Pestalozzi und
Grundschule Rheinschule - müssen bis spätestens 15. März 2023 bei der Ge-
meindeverwaltung, Frau Schumann, Tel. 939-1133, eingegangen sein. Fol-
gende Unterlagen müssen beigefügt werden: Nachweis über Jahreseinkom-
men 2021, z. B. Einkommensteuerbescheid 2021; aktueller Bescheid über
ALG II, Formular für Alleinerziehende, Unterhalt, Kindergeldbescheid.
Die Formulare werden durch die Schulen bis zum 31.01.2023 ausgeteilt. Sie
können aber auch im Internet http://lmf-online.rlp.de ausgedruckt werden.
Anträge für Schüler der weiterführenden Schulen (ab 5. Klasse) müssen
beim jeweiligen Schulträger (z. B. Realschule plus Bobenheim-Roxheim:
Kreisveraltung Rhein-Pfalz-Kreis, Gymnasien usw.: Stadt Frankenthal,
Stadt Worms) gestellt werden.

Ferienbetreuung 2023
Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim wird in den ersten beiden Sommerfer-
ienwochen vom 24.07.2023 bis 04.08.2023 wieder eine Ferienbetreuung für
sechsjährige bis zehnjährige Kinder aus Bobenheim-Roxheim und Kleinnie-
desheim,dieeineBobenheim-RoxheimerGrundschulebesuchen,organisie-
ren. Dabei kommen aus pädagogischen Gründen ausnahmslos nur solche
Kinder in Frage, die unter die festgelegte Altersbeschränkung fallen.
Veranstaltungsort istvoraussichtlichdasGeländederNaturfreunde.DieKos-
ten betragen 120,00 € pro Kind, darin enthalten sind die Betreuung, Früh-
stück, Mittagessen sowie Getränke.
AbsofortkönnenberufstätigeAlleinerziehendeundEltern,diebeidebe-
rufstätig sind, ihre Kinder zur Ferienbetreuung anmelden. Voraussetzung
für die Anmeldung ist die Vorlage des Nachweises der Berufstätigkeit
(Bescheinigung/enArbeitgeberoderaktuelleLohnabrechnung/en–Geldbe-
träge können geschwärzt werden).
Ab dem 20. Februar 2023 ist die Anmeldung dann für alle Eltern möglich.
Anmeldeschluss ist der 31.03.2023.
Ein persönliches Erscheinen ist nicht notwendig.
Die Anmeldeformulare können im Internet auf der Homepage der Gemein-
deverwaltung Bobenheim-Roxheim unter www.bobenheim-roxheim.de he-
runtergeladen werden. Die vollständigen und unterschriebenen An-
meldeformulare schicken Sie bitte an kita-schulverwaltung @bobenheim-rox-
heim.de.
Im Nachgang übersenden wir Ihnen eine Bestätigung mit Zahlungshinwei-
sen. Sobald die Kosten der Betreuung gezahlt wurden, gilt/gelten das
Kind/die Kinder als angemeldet.

Ferienbetreuung 2023 –Betreuersuche
Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim führt eine Ferienbetreuung in der Zeit
vom 24.07.2023 bis 04.08.2023 auf dem Gelände der Naturfreunde durch.
Hierfür suchen wir Betreuer/innen und Küchenhelfer/innen. Wenn Ihr Lust
undZeithabt,unserTeamindieserZeittatkräftigzuunterstützen,Lustander
Arbeit mit Kindern im Alter von 6 bis 10 Jahren habt und mindestens 18 Jahre
altseid,dannmeldetEuch.AufunsererHomepagekanndasBewerbungsfor-
mular heruntergeladen werden. Die Arbeitszeit ist täglich von Montag bis
Freitag jeweils von 8:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr (bzw. in der Küche bis ca. 14:00
Uhr). Auf Wunsch kann eine Praktikumsbescheinigung ausgestellt
werden.
Für weitere Fragen und Auskünfte stehen wir gerne unter der Tel.: 0 62 39 / 9
39 11 33, Fr. Schumann oder per
Email: kita-schulverwaltung@bobenheim-roxheim.de zur Verfügung.

Stiftungen
Bernd-Jung-Stiftung
Bernd-Jung-Stiftung erhält Spendengeld aus dem Kinomatinee Charity
Event der Frankenthaler Serviceclubs

Bereits zum sechsten Mal veranstalteten die vier Frankenthaler Service Clubs
Lions,Rotary,KiwanisundSoroptimistInternationaleinCharityEvent inForm
einer Kinomatinee in den Lux Kinos Frankenthal.
Gezeigt wurde wie immer ein sozialkritischer Film, der zum Nachdenken an-
regt: “Contra“vonSönkeWortmannundhervorragendbesetztmitChristoph
Maria Herbst und Nilam Farooq.
Die Spendeneinnahmen in Höhe von 1.500 Euro gingen in diesem Jahr an die
Bernd-Jung-StiftungausBobenheim-Roxheim,dieausschließlichProjektefür
Kinder und Jugendliche fördert. Der gespendete Betrag wird für die Durch-
führung von Gewaltpräventionskursen für Kinder und Jugendliche verwen-
det werden.
Bildtext: v.l.n.r.: Dagmar Weitzer, (Soroptimist International), Harald Stark, (Ge-
schäftsführer Bernd-Jung-Stiftung), Torsten Meinke (Lions Club), Dr. Klaus Seibold
(RotaryClub),GünterFolz (KiwanisClub)undClaudiaEckhardt-Fuchs (Soroptimist
International)
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Gleichstellungsbeauftragte
Sprechstunde der Gleichstellungsbeauftragten
Sylvia Lobocki (mit Terminabsprache)
Bitte vereinbaren Sie einen Termin nach Absprache: Telefon: 6864. Sie kön-
nen auch eine E-Mail senden an: sylvia.lobocki@bobenheim-roxheim.de

Aktuelle Termine

Müllabfuhrtermine
Dienstag, 31.01.2023 Restabfall/Wertstoff
Dienstag, 07.02.2023 Bioabfall
Dienstag, 14.02.2023 Restabfall/Wertstoff
Dienstag, 21.02.2023 Bioabfall
Dienstag, 28.02.2023 Restabfall/Wertstoff

Weiterbildungseinrichtungen
Volkshochschule
Bobenheim-Roxheim
Kursanmeldungen: Frau Rohn, Tel. 939-1115 oder

online unter vhs-rpk.de
(gesamtes Kreisprogramm)

Geschäftsstelle
und Örtliche Leitung: Manuela Lemster, Tel. 06239 939-1309,

Email: Manuela.Lemster@bobenheim-roxheim.de

Über 40 Jahre Dozententätigkeit

Renate Müller bietet seit 1982 bei der Volkshochschule Kurse zur Stärkung
der Rückmuskulatur an. Kreisbeigeordneter Manfred Gräf überreichte der
Dozentin eine Urkunde und bedankte sich für die seit über 40 Jahren andau-
ernde Dozententätigkeit. Die örtliche Leiterin der VHS bestätigte, dass Frau
Müller bei ihren Kursteilnehmern sehr beliebt ist und sogar während der Co-
rona-PandemietrotzdervielenAuflagenihreKurseimmerstattgefundenha-
ben und überreicht ihr für die Treue zur VHS einen Blumengruß. Frau Müller
bedankte sich und sagt zu, dass sie noch so lange weiterarbeitet wie es ihre
Gesundheit zulässt und die Teilnehmer sich weiterhin anmelden.

Anmeldung
Online ist eine Anmeldung jederzeit unter www.vhs-rpk.de möglich.
SiekönnensichzudemmitunseremAnmeldeformularpersönlichimBürger-
bürodesRathausesbeiFrauRohn,schriftlichperPost,perFax06239939-299
oder per E-Mail bei der örtlichen Volkshochschule elke.rohn@bobenheim-
roxheim.de oder manuela.lemster@kvhs-rpk.de anmelden. Eine telefoni-
sche Anmeldung ist nur für Veranstaltungen mit einer Gebühr unter 10,00 €
möglich. Ab einer Gebühr von 10,00 € erhalten Sie eine schriftliche Anmelde-
bestätigung.
Zusage | Absage
Sie erhalten grundsätzlich keine weitere Zusage, dass ein Kurs stattfindet.
Nur bei einem Kursausfall oder wenn sich Änderungen ergeben, würden Sie
rechtzeitig informiert. Wenn Sie keine Absage erhalten, gehen Sie immer da-
von aus, dass die Veranstaltung wie geplant durchgeführt wird.
Der Kurs ist ausgebucht
Fragen Sie nach Alternativangeboten oder lassen Sie sich auf die Warteliste

setzen! Wenn es organisatorisch möglich ist, richten wir Zusatzkurse ein.
Späterer Einstieg
Der Kurs hat schon begonnen und Sie möchten trotzdem noch „einsteigen“?
Das ist möglich. Sonderkonditionen können aber nicht gewährt werden.
Rücktritt/Abmeldung
EinRücktritt istbiszu5TagevordemKursterminkostenfreimöglich.Füreine
Abmeldung danach bis zu einem Arbeitstag (Montag bis Freitag außer Feier-
tag) 11:00 Uhr vor dem Kursbeginn sind 50% der Kursgebühr zu zahlen, ggf.
zzgl. Materialkosten und Umlagen. Ab dem Tag des Kursbeginns ist im Falle
eines Rücktritts die volle Kursgebühr zu zahlen. Der Rücktritt erfordert die
Textform. Für besonders gekennzeichnete Angebote und Studienreisen so-
wiebeiFortbildungenfürErzieher*innenundAngebotenderberuflichenBil-
dung gelten gesonderte Regelungen und Fristen. Bitte beachten Sie, dass
eine Abmeldung bei der Kursleitung grundsätzlich nicht möglich ist.
Sollten Sie Interesse an einer Dozententätigkeit bei der Volkshochschule ha-
ben oder Programmwünsche loswerden wollen, wenden Sie sich direkt an
die Örtliche Leiterin, Manuela Lemster, Tel. 06239 939-1309 oder 8839 pr.,
Email: manuela.lemster@kvhs-rpk.de

Hilfsdienste

Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der
Gemeinde Holger Voll

Der Behindertenbeauftragte der Gemeinde Bo-
benheim-Roxheim, Holger Voll, steht Ihnen ger-
ne zu Ihrer Beratung und Unterstützung nach
vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.
Meine Sprechstunde findet jeden 2. und 4. Mon-

tag im Monat von 17.00 Uhr – 18.00 Uhr im Begegnugszentrum, Pfalzring 35,
ausschließlichnachtelefonischerVoranmeldungundunterBeachtungder
Hygienemaßnahmenstatt.BeiBedarfkommeichauchgernezuIhnen.Außer-
halbderSprechstundebinichperEmail:behindertenbeauftragter@
bobenheim-roxheim.deodertelefonischunter01639153524erreichbar.

NeueGeschäftsführungzumJahreswechsel
TanjaWagnerwirdGeschäftsführerinfürden
MalteserHilfsdienste.V.Frankenthal
Frankenthal.Zum01.JanuarübernimmtTanjaWagnerdieGeschäftsführungfür
denMalteserHilfsdienste.V.FrankenthalinderDiözeseSpeyer.Sietrittdamitdie
NachfolgevonVerenaRothmundan.
„Wirfreuenuns,dasswirmitFrauWagnereinelangjährigeunderfahrereneMal-
teseringefundenhaben,diedieAufgabenfortführenwird.“,sagtJenniferArwei-
ler,DiözesangeschäftsführerinderMalteserimBistumSpeyer.
Kontakt:MalteserHilfsdienste.V.Frankenthal
TanjaWagner,Geschäftsführung
Tel.+496233889824 Mail:tanja.wagner@malteser.org

AngebotdesPflegestützpunktesLambsheim
-BeratungsstellefürPflegebedürftigeundderenAngehörige-
Frau Mechthild Bopp-Mohrbacher steht Ihnen zu Ihrer Beratung und Un-
terstützungnachvorherigerTerminvereinbarunggernezurVerfügung.
MeineSprechstundefindetjeden2.MontagimMonatvon16.00Uhr–17.00Uhr
im Begegnungszentrum, Pfalzring 35, ausschließlich nach telefonischer Voran-
meldungundunterBeachtungderHygienemaßnahmenstatt.
AußerhalbderSprechstundenzeitbietetderPflegestützpunktLambsheimBera-
tungtelefonischoderimPflegestützpunktoderbeiIhnenzuHausean.RufenSie
unsanundvereinbareneinenTermin.
06233/5790551(ClemensDietz)oder
06233/5790552(MechthildBopp-Mohrbacher)
mechthild.bopp-mohrbacher@pflegestuetzpunkte-rlp.de
clemens.dietz@pflegestuetzpunkte-rlp.de

Bewegung trifft Inklusion
Schon seit Januar 2022 bieten wir einen regelmäßigen Bewegungs-Treff an
der frischen Luft an.
Wir treffen uns jeden Montag um 10:00 Uhr und jeden Mittwoch um 14:00
Uhr, um gemeinsam ca. 30 Min. zu laufen.
Unser Motto lautet „Bewegung trifft Inklusion“. Ob alleine, mit Kindern oder
Rollator - alle können mitmachen. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Damit wir wissen wie viele Personen an welchem Tag mitlaufen, ist eine Vor-
anmeldung erwünscht.
Treffpunkt ist der Parkplatz Rheinstraße an der Altrheinanlage.
Kontakt: Elke Metz, Tel. 06239/2657.
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Jugendecke
Jugendräume
Bobenheim-Roxheim,
Öffnungszeiten
Montag            15.00 - 20.00 Uhr
Dienstag          15.00 - 21.00 Uhr
Mittwoch         15.00 - 20.00 Uhr
Donnerstag     15.00 - 21.00 Uhr
Freitag              15.00 - 21.00 Uhr
OffenerJugendtreff:VonMontagbisFreitagkönnenJugendlicheundjunge
Erwachsene von 10 bis 27 Jahren während der Öffnungszeiten vorbeikom-
men. Für die 10 bis 12 jährigen ist während der Winterzeit spätestens um 18
Uhr, während der Sommerzeit spätestens um 19 Uhr, Schluss. Ab 13 Jahren 
bestimmt ihr wie lange ihr bleibt. Mit Freunden treffen, Musik hören, spielen,
quatschen oder einfach nur chillen, im JUZ ist das möglich. Außerdem be-
kommt ihr Rat und Hilfe bei vielen Dingen die Jugendliche betreffen.
Telefon:  06239 4945 Email: juz@bobenheim-roxheim.de
Wirhoffenesgehteuchallengut,bleibtgesundundwirsehenunsbaldwieder.
Euer Heimo und euer Peter

Jugendbeauftragte der Gemeinde
Pia Maffenbeier steht allen Bürgerinnen und Bürgern Bobenheim-Roxheims
bei Fragen und Anliegen, welche die Belange von Kindern und Jugendlichen
betreffen, zur Seite.
Jugendbeauftragte Pia Maffenbeier
Tel.SprechzeitenDonnerstag15.00-17.00Uhr,Rufnummer01621391935
jugendbeauftragte@bobenheim-roxheim.de

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg
Ukrainehilfe der DPSG Bobenheim-Roxheim
Liebe Bobenheim-Roxheimer,
seit März unterstützen wir Pfadfinder vom Krieg betroffene durch Hilfstrans-
porte und helfen Schutzsuchenden vor Ort. Mittlerweile haben wir auch Kon-
takt zu einem Arzt aus Charkiw, der ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitsstif-
tung für bedürftige Kinder arbeitet und Hilfsgüter direkt in Bobenheim-Rox-
heim abholt. Weiterhin führen wir Transporte nach Liwiw durch und unter-
stützen dort auch ein Kinderheim.
Folgende Hilfsgüter werden dringend benötigt:
Haltbare Lebensmittel: Konserven, Nudeln, Reis, Babynahrung Müsli, Müs-
li- oder Proteinriegel, Trockenfrüchte
MedizinischeArtikel:Verbandsmaterial,MullbindenErste-Hilfe-Sets/Koffer,
Autoverbandskasten, Wundauflagen, Pflaster
Medikamente:Schmerzmittel,Antibiotika,Blutstillungsmittel,Transfusions-
systeme
Textilien und Schuhe für Erwachsene und Kinder: Winterkleidung- und
Mützen, neue Socken bzw. Thermosocken, neue Thermounterwäsche, ge-
braucht auch Handschuhe, Isomatten, winterfeste Schlafsäcke, Decken, win-
terfeste Schuhe und Wanderschuhe
Hygieneartikel: Babywindeln, Tampons/Binden, Duschgel, Waschkits,
Feuchtetücher, Zahnpasta, Zahnbürsten
Elektronik: Batterien, Taschenlampen, Stirnlampen, Powerbank geladen,
Solarpowerbank
Zu den üblichen Öffnungszeiten können Sachspenden abgegeben wer-
den bei:
Kritzel-Kratzel (Zauchner), Rheinstraße 36 OT. Roxheim
Fahrrad Görtz, Georgenstraße 32, OT. Bobenheim
Moni´s Lädchen, Roxheimer Straße 21, OT Bobenheim
Für zugedachte Geldspenden haben wir auch ein Spendenkonto bei der
VVR Bank Kur- und Rheinpfalz eG eingerichtet.
Zahlungsempfänger: DPSG St. Laurentius
IBAN: DE14 5479 0000 0001 6687 30
Verwendungszweck: Ukrainehilfe
DaessichumeinePrivataktionhandelt,könnenhierfürleiderkeineSpenden-
quittungen ausgestellt werden.
Über unsere Aktionen informieren wir auch im Internet unter www.dpsg-bo-
benheim-roxheim.de und auf der Facebookseite der DPSG-Bobenheim-Rox-
heim. Für Fragen steht Norbert Uhl unter Tel.: 7094 oder per E-Mail:
uhlnorbert@t-online.de, gerne zur Verfügung.

Seniorenecke
Seniorenbeirat
Wir fahren mit dem Bürgerbus
Hallo liebe Senioreninnen und Senioren,
wir haben die Fahrten mit dem Bürgerbus seit einem halben Jahr wieder auf-
genommen. Da die Resonanz an Mitfahrern bisher gering war, rufe ich Sie
auf, den Bus wieder verstärkt zu nutzen, da wir sonst überlegen müssen, den
Busbetrieb wegen zu geringer Nutzung einzustellen.
Wir fahren wie immer montags und donnerstags ab 10.00 Uhr.
Bitte beachten Sie, dass wir unter Einhaltung der 2-G Regel (geimpft oder ge-
nesen) in den Betrieb gehen.
Bitte denken Sie daran eine FFP2-Maske zu tragen.
Achtung: Wir suchen Fahrerinnen/Fahrer für den Bürgerbus.
Bitte melden Sie sich bei mir unter der Rufnummer 1639
Rainer Schiffmann, Seniorenbeiratsvorsitzender

Montagscafe
Das Montagscafe ist seit Januar wieder geöffnet.

Senioren Computerclub
Bobenheim-Roxheim
Liebe Freunde und Teilnehmer des Senioren Computer
Clubs,dieKurseimKurpfalztrefffindenwiederregelmäßig
statt. Wir sind jeden 2. und 4. Montag des Monats von
17.30 bis 19.00 Uhr im Kurpfalztreff. Bitte eigenen Laptop mitbringen.
Weitere Informationen über Karl Först, Tel: 601221.
Besuchen Sie auch unsere Homepage www.senioren-bobrox.de

Netzwerk 55 plus Bobenheim-Roxheim
Kegeln:LiebeKegelfreunde,wirkegelnwiederdienstags
14tägiginden„ungeraden“Kalenderwochen.Wirkegeln
bei: DJK Eppstein, Ludwig-Wolker-Straße 8, 67227 FT
Ansprechpartner: Karl Först Tel. 06239 601221

Sicherheit für Senioren
Als zertifizierte Sicherheitsberater stehen Ihnen in Bobenheim-Roxheim
Karl Först Günter Weiß
Telefon 06239 601221 Telefon 06239 2770
@: karl.foerst@t-online.de Mobil 0172 7338962

@: g.a.weiss@web.de
mit Rat und Tat zur Verfügung.
Die Sicherheitsberater für Senioren sind von der Polizei ausgebildet.
Rufen Sie uns gerne an, schicken Sie uns eine E-Mail.
Wir helfen Ihnen gerne weiter, vermitteln Kontakte zu allen öffentlichen Stel-
len, wie Gemeindeverwaltung, Ordnungsamt und Polizei.

12-Uhr-mittags
Alle 14 Tage, das nächste Mal am 2.2., laden wir unsere Senioren wieder zum
geselligen Mittagessen ins Martin-Luther-Gemeindehaus ein.
Unsere Teams freuen sich auf Sie

Beirat für Migration

Der Beirat für Migration und Integration...
Die nächste Sprechstunde findet am 01.02.2023 von 18.30 bis 19.30 Uhr
statt. Nehmen Sie diese Sprechstunde in Anspruch, wir sind gerne für Sie da
und werden versuchen, Sie bei Anfragen bestmöglich zu unterstützen. Bitte
habenSiedafürVerständnis,wennwirkeinerechtlicheBeratungvornehmen
können. Aufgrund der Corona-Richtlinien bitten wir um telefonische An-
meldung (Tel. 0176-84642530)oder um Anmeldung per Mail (Migrations-
beirat@bobenheim-roxheim.de).

Hilfsangebot beim Antragausfüllen in Deutsch und mehreren anderen
Sprachen
Benötigen Sie Hilfe beim Formular Ausfüllen? „Do you need help with filling
outtheapplicationform?“(((Applicationfortheschoolbooklendingprogram:
school books are provided free of charge to families who qualify ))) Wenn Sie
AnspruchaufeinekostenfreieSchulbuchausleiheimRahmenderLernmittel-
freiheitfürIhrKindhaben,undSieHilfebeimAusfüllendesAntragsformulars
benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden! Rufen Sie uns an oder sen-
denSieeinekurzeE-Mail,umeinenTerminzuvereinbaren: (Contactus foran
appointment) migrationsbeirat@bobenheim-roxheim.de Mobil: 0176 - 8464
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2530 Sprechstunde Termine: 01.02.,15.02. und 01.03.2022, jeweils 18:30-
19:30 Uhr im Begegnungszentrum, Pfalzring 35. Bitte beachten Sie, dass die
Abgabefrist für die Antragstellung der 15. März ist.
(((Pleasebeawarethattheapplicationdeadlineis15.03.2023)))WeitereInfor-
mationen zur Lernmittelfreiheit befinden sich unter diesem Link vom Bil-
dungsministerium Rheinland-Pfalz (auf Deutsch, Arabisch, Persisch/Dari,
und Ukrainisch): https://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinfor-
mation-lernmittelfreiheit.html Informationen und Formulare zum Antrag
auf Lernmittelfreiheit im Schuljahr 2023/2024: https://lmf-online.rlp.de/ser-
vice/publikationen/schuljahr-20232024.html

Kirchliche Nachrichten
Katholische Kirchengemeinde Hl. Petrus
www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de.
Pfarramt Roxheimer Straße 6 , Tel. 06239/1278.
Email Pfarramt.Bobenheim-Roxheim@bistum-speyer.de
Telefon 06239/1278,
E-Mail pfarramt.bobenheim-roxheim@bistum-speyer.de
Homepage https://www.pfarrei-bobenheim-roxheim.de
Pfarrer Hary 0151/ 14 879 – 728.
Bürozeiten:DasPfarramtistbesetzt:montagsbismittwochsvon9:30Uhrbis
12:00 Uhr. Bitte vereinbaren Sie einen Termin zur Anmeldung z. B. von Tau-
fen, Hochzeiten und zum Abholen von Bescheinigungen usw.
Das Pfarramt ist am Rosenmontag, 20. und Faschingsdienstag, 21. Feb-
ruar 2023 geschlossen.
Gottesdienste
Samstag, 28.01.,
St. Laurentius, Bobenheim, 18:00 Uhr Vorabendmesse.
Sonntag, 29.01.,
St. Maria Magdalena, Roxheim 10:30 Uhr Amt für die Pfarrei.
Dienstag, 31.01.,
St. Maria Magdalena, Roxheim 18:00 Uhr Rosenkranz.
Hl. Kreuz, Beindersheim 18:15 Uhr Rosenkranz. 18:30 Uhr Eucharistiefeier.
Donnerstag, 02.02.,
St.MariaMagdalena,Roxheim18:30UhrAmtfürdiePfarreizumFestDarstel-
lung des Herrn (Lichtmess).
BittebringenSiefürdieLichterprozessioneineKerzemit.WünschenSie,dass
auch Ihre persönlichen Kerzen gesegnete werden, können Sie dies vor dem
Altardeshl.Sebastianusablegen. ImAnschlussandenGottesdienstwirdder
Blasiussegen gespendet.

Herzliche Einladung zu einer 6-tägigen Ökumenischen Reise:
Gemeinsam unterwegs - Auf den Spuren des Heiligen Benedikt

Reisezeit:07.05. - 12.05.2023
Leitung:Pfarrer Michael Baldauf
Anmeldung bis 08.02.23 (bei Pfr. Michael Baldauf)
Für weitere Informationen schicken Sie eine Email an
michael.baldauf@bistum-speyer.de.

Hygienekonzept der Kirchengemeinde Hl. Petrus Bobenheim-Roxheim
Für alle Gottesdienste und Eucharistiefeiern in der Kirchengemeinde Hl. Pet-
rus müssen keine Masken mehr getragen werden. Alle Mitfeiernden können
freientscheiden,obsieeineMasketragenmöchte,umandereundsichselbst
zu schützen. Denken Sie bitte an andere und an sich.
Bodenheim-Roxheim, 22.10.22, Markus Hary, Pfarrer
Gottesdienste im Livestream
EswerdenweiterhinGottesdiensteperLivestreamangeboten.Diesekönnen
Sie auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei die Gottesdienste mitverfolgen.
Die Termine der Livestream-Gottesdienste entnehmen Sie bitte dem aktuel-
len Petrusboten. Es ergeht herzliche Einladung zu den Livestream-Übertra-
gungen; unter folgender Adresse können Sie die Gottesdienste mitfeiern:
https://www.youtube.com/channel/UCKu8_mKXVoH2ekXlgeIKhxw
InformationderRegionalverwaltungLudwigshafen:67069Ludwigshafen
am Rhein, Madrider Weg 17, Tel.: 0621/5 98 08—0.

Katholische Krankenseelsorge in Notfällen an Sonn– u. Feiertagen: Tel.
06233/51 11 00 4, vom Vorabend 20:00 Uhr bis Folgetag 8:00 Uhr.

Prot. Kirchengemeinde Roxheim-Bobenheim
Prot. Pfarramt, Mittelstr. 10, Tel.: 7031/ Fax 4277
Mail: Pfarramt.Roxheim@evkirchepfalz.de
In den Zeiten, in denen Sie im Gemeinde- oder Pfarrbüro niemand erreichen
können, ist immer der Anrufbeantworter geschaltet, auf den wir schnellst
möglich reagieren. Pfrn. Tarasinki erreichen Sie unter 0151 41443320 oder
per Mail unter pfn_sabine_t@web.de
Gottesdienste:
29. Januar, 10:30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Hettmannsperger)
05. Februar, 10:30 Uhr Gottesdienst (Lektor D. Best)
Kindergottesdienst:
Nächster KiGo am 29. Januar
Sonstige Termine:
02.02.23, 12-Uhr-Mittag
KonfirmandInnen-Arbeit 2021-23:
09.02.2023, 16 Uhr Gruppe 1 17:30 Uhr Gruppe 2
KonfirmandInnen-Arbeit 2022-24:
02.02.2023, 17:30 Uhr Konfi-Arbeit
Prot. Pfarramt, Mittelstr. 10, Tel.: 7031/ Fax 4277 /
Mail: Pfarramt.Roxheim@evkirchepfalz.de
In den Zeiten, in denen Sie im Gemeinde- oder Pfarrbüro niemand erreichen
können,istimmerderAnrufbeantwortergeschaltet.Pfrn.Tarasinkierreichen
Sie unter 0151 41443320 oder per Mail unter pfn_sabine_t@web.de
Bitte beachten Sie:Montags ist das Pfarramt geschlossen!
Unsere Homepage:  www.ihre-protestanten-bobrox.de

Vereinsmitteilungen

Schachclub Bobenheim Roxheim 1935 e.V.
Ansprechpartner/Pressewart: Voll Emmanuel
Telefonnummer: 06239 997303, Emailadresse: mvoll007@aol.com
Die Ergebnisse und viele Interessante Infos rund um den Schach-
club finden sie auf www.schachclub-1935-bobenheim-roxheim.de.

Radfahrerverein „All-Heil“ 1898 e.V.
1. Vors. Görtz Karl Heinz, Tel. 06239/7788
2. Vors. Lang Uwe, Tel. 06239/3234
Touristikfachwart Fuchs Jürgen, Tel. 06239/6944
www.RV-Bobenheim-Roxheim.de
Facebook:RadfahrervereinAll-Heil1898BobenheimRoxheim

1. Freizeithundeverein e.V.
1. Vorstand: Hans Ackermann
Tel. 06239 6786, Mobil: 0151 72102359
Email: vorstand@freizeithundeverein.de
2. Vorstand: Diana Burkart
Telefonisch erreichbar unter 06239 929858
Email: vorstand@freizeithundeverein.de
Homepage: www.freizeithundeverein.de
Der Übungsbetrieb geht ab sofort in die Winterpause.
Der Vorstand
Alle Infos und Termine auch auf www.freizeithundeverein.de
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SC Bobenheim- Roxheim e.V.
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Dienstag 17 - 19 Uhr, Don-
nerstag 16:00 – 18:00 Uhr, Tel. 06239-2451
E-Mail: info@sc-bobenheim-roxheim.de
Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung
Zu der am Dienstag, dem 07. Februar 2023 um 19.30 Uhr im SC - Clubhaus
Am Binnendamm 20, 67240 Bobenheim-Roxheim, stattfindenden außeror-
dentlichen Mitgliederversammlung des Sportclub Bobenheim-Roxheim e.V.
ergeht Einladung.
Tagesordnung
1. Beitragsänderung
Mit sportlichen Grüßen
Christian Reber Karl-Heinz Kaiser Jürgen Wanger Melanie Scharnow
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender 3. Vorsitzender Schatzmeisterin

Fußballabteilung
Jugendabteilung Ansprechpartner:
Jugendleiter: Dirk Fuhr 0179 / 12 66 978 ; fussball@sc-bobenheim-roxheim.de
stellvertretender Jugendleiter: Frank Sebastian 0176 / 11 18 51 25

Aktivität Spiele:
28.01.2023 - 16:00 Uhr
SC Bobenheim-Roxheim – SG Edigheim

Handballabteilung
Abteilungsleiter: Patrick Weis, 0151 15705818
Email: handball@sc-bobenheim-roxheim.de
Spielergebnisse:
mB-Jugend 17.01.: JSG LaFt/BoRo - TuS Neuhofen 28 : 26
mE-Jugend 22.01.: JSG LaFt/BoRo - HSG Eckbachtal 2 22 : 9
wE-Jugend 22.01.: JSG LaFt/BoRo - Landau/Land 10 : 14
wD-Jugend 22.01.: JSG LaFt/BoRo - Landau/Land 3 : 10
mC-Jugend 22.01.: TV Edigheim - JSG LaFt/BoRo 22 : 32
mB-Jugend 22.01.: TV Edigheim - JSG LaFt/BoRo 32 : 38
wB-Jugend 22.01.: TSV Speyer - JSG LaFt/BoRo 25 : 20
Frauen 22.01.: HSG Eckbachtal - SC Bobenh-Roxh 29 : 25
Spieltermine:
Samstag, 28.01.2023
mE-Jugend: 17:00 Uhr Göl/Eis/Ass/Ki - JSG LaFt/BoRo;

Schulzentrum, Eisenberg
Männer: 18:00 Uhr SKG Grethen - SC Bobenh-Roxh;

Orff-Realschule, Bad Dürkheim
Sonntag, 29.01.2023
mC-Jugend: 11:00 Uhr JSG LaFt/BoRo - JSG Greth/Maxd;

Andreas-Albert-Schule, Frankenthal
wB-Jugend: 11:15 Uhr JSG LaFt/BoRo - TuS Heiligenst;

Pestalozzischule, Bobenheim-Roxheim
mB-Jugend: 13:00 Uhr JSG LaFt/BoRo - TuS KL Dansenb 2;

Andreas-Albert-Schule, Frankenthal
wB-Jugend: 13:00 Uhr JSG LaFt/BoRo - TS Rodalben 2;

Pestalozzischule, Bobenheim-Roxheim
mD-Jugend: 13:15Uhr HSGEckbachtal2-JSGLaFt/BoRo;Sporthalle,Dirmstein
wE-Jugend: 14:00Uhr HSGTrifels- JSGLaFt/BoRo;RealschulePlus,Annweiler

JEDERMÄNNER
SPORSTSTUNDEN immerMONTAGSvon19:00bis20:30Uhr inderSporthal-
le Bobenheim.
Teilnahme OHNE Einschränkung möglich.
Freiwilliger Selbsttest erbeten, bevor Ihr zum Sport kommt!
Bitte 15 Minuten vorher da sein!
DieUmkleidenkönnenvorundnachdemSportgenutztwerden,hierwirddas
Tragen einer Maske empfohlen.
Wer eine Gymnastikmatte zu Hause hat, bitte mitbringen.

Förderverein Fußball
SC Bobenheim-Roxheim e.V.
1. Vorsitzender: Harry Fesser
2. Vorsitzender: Dirk Fuhr
Tel. 015678 22 45 47
info@foerderverein-boro.de
www.foerderverein-boro.de

TTV Bobenheim 1967 e.V.
Ansprechpartner
1. Vorsitzender: Norbert Reichling, Tel. 06239/7974
Abteilungsleiter: Eckhard Geib, Tel. 06239/4931,
E-Mail: eckhard.geib@t-online.de
Jugendleiter: Thomas Staller, Tel.06239/920299,
E-Mail: thomas.staller@freenet.de
Pressearbeit: Lars Wende, Tel. 06239/7332, Maria Völpel, Tel. 06241/78789,
E-Mail: pressearbeit@ttv-bobenheim.de
Vereinshomepage: www.ttv-bobenheim.de
Training
Schüler/-innen und Jugend:
Mo 18.00 - 19.30 Uhr Fr 18.00 - 19.30 Uhr
Damen und Herren: Mo, Di, Fr 19.30-22.00 Uhr
Ort: Turnhalle der Rheinschule, Ortsteil Roxheim

Der TTV sucht neue Spielerinnen für die nächste Saison!
Bezirksklasse Nord: Herren II
TTV Bobenheim II – TTF Frankenthal V 2:9
Doppel: Iris Nold/ Rainer Magin
Einzel: Nold
Kreisliga Nord-Ost: Herren III
TuS Bolanden - TTV Bobenheim III 9:2
Doppel: Thomas Staller/ Peter Kupczyk
Einzel: Iris Nold
Kreisklasse A Nord-West: Herren IV
TV Colgenstein-Heidesheim III - TTV Bobenheim IV 8:0
Bezirkspokal Jungen 15
TTV Bobenheim – TuS Wachenheim 4:0
Doppel: Jesper Zwart/Jannis Fruth
Einzel: Zwart, Fabian Ahl, Fruth
TSG Zellertal - TTV Bobenheim II 4:0

Wassersportverein Roxheim von 1955 e.V.
1. Vorsitzender: Carsten Koehler,
E-Mail: 1.Vorsitzender@wsv-roxheim.de
2. Vorsitzender: Marco Kaiser,
E-Mail: 2.Vorsitzender@wsv-roxheim.de
Kassenwart: Margret Schmitt, E-Mail: Kassenwart@wsv-roxheim.de
Aktuelles:DasmonatlicheFreitags-Treffen (immerderersteFreitagimMo-
nat) findet um 19 Uhr am Vereinsheim statt.
Die nächste Vorstandssitzung ist für den 31.01.2023 geplant.
Training: Trainingsrelevante Informationen, wie z.B. kurzfristige Änderun-
gen oder zusätzliche Veranstaltungen, werden ausschließlich über die Mess-
enger-App Signal kommuniziert.
Paddel-Training auf Altrhein und Silbersee ist für diese Saison vorbei. Ab dem
05.11.2022 wird samstags im Hallenbad Maxdorf trainiert. Die entsprechenden Ter-
mine wurden über Signal veröffentlicht. Treffen am Vereinsheim ist um 16:30 Uhr.
Weitere Informationen und Kontaktdaten: http://www.wsv-roxheim.de

SV 1914 Roxheim Tennis
1.Vorsitzender: Jochen Dinkel
Mittelstraße 1b, 67240 Bobenheim-Roxheim
E-Mail: jochen.dinkel@sv1914roxheim-tennis.de
Information für die Mitglieder: Die Regeln zu COVID-19
und somit zur Nutzung der Tennisanlage sind an der Tennis-
anlage und am Schaukasten ausgehängt. Des Weiteren sind die Regelungen
und alle weiteren Informationen auch unter folgendem Link auf unserer
Homepage einsehbar: https://www.roxheim-tennis.de/
Kontakt: https://www.sv1914roxheim-tennis.de
https://www.facebook.com/SV1914RoxheimTennis
Der SV Roxheim 1914 Tennis stellt derzeit folgende Mannschaften:
Herren 65 (Doppelrunde), Herren 55 (4er), Herren 50 (6er)
Damen 40 (6er), Herren (4er), Mädchen U 18 (4er), sowie Jungen U 15 (4er).
Die Damen 40 treten nun auch in den Winter-Meden-Runde an.
Weitere Mitspieler sind in allen Mannschaften herzlich willkommen. Termine
für ein Schnupper- bzw. Probetraining können individuell unter
01752046523 vereinbart werden.
Gaststätte „die 14-er“: Telefon: 06239/9991010
Öffnungszeiten: DonnerstagundFreitagvon14:00Uhrbis23:00Uhr.Sams-
tag nach Absprache. Sonntag von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr.
Letzter Sonntag im Monat geschlossen. Speisen ab 17 Uhr.

Seite 12 27. Januar 2023Lokale Nachrichten Bobenheim-Roxheim



NaturFreunde Deutschlands
OG Bobenheim-Roxheim e.V.
1. Vorsitzender: Manfred Zimmermann (Tel. 06239 7778)
Stellvertreter: Gerhard Schlieger (Tel. 06239/3102)
Kassierer: Andreas Müller, Tel. 06239/995853
Schriftführerin: Ingrid Krauß, Tel. 06239/2709
Termine in unserem Vereinsheim:
Singgruppe:
Übungsabend der Singgruppe am Dienstag, dem 07. Februar 2023, ab
18.00Uhr imWalter-Wilhelm-Haus.Ab19.00UhrwerdenFaschingsliederge-
übt zusammen mit den Sängerinnen und Sängern der Christel und Manfred
Gräf Stiftung für die Faschingsparty im Caritas Altenzentrum St. Magdalena.
Spieleabend:
Dienstag, 31. Januar 2023 ab 18:00 Uhr im Vereinsheim.
Lauftreff - Nordic Walking:
Treffpunkt: Donnerstags 9:00 Uhr am Vogelpark in Bobenheim. Wer Lust
hat mit uns zu walken, ist herzlich eingeladen.
Kontakt: 1. Vors. Manfred Zimmermann, Tel. 06239/7778
Ortsgruppen-Ausschuss-Sitzung:
Dienstag, 14. Februar 2023, 19°° Uhr im Walter-Wilhelm-Haus.
Gitarrenunterricht: FreitagsfürFortgeschrittenevon16-18Uhrim„Walter-
Wilhelm-Haus“, Von-Heyl-Str. 2, Ortsteil Bobenheim (Siedlung).
AuskunftundAnmeldungenbitteanden1.Vors.ManfredZimmermann,Ge-
orgenstr. 29, 67240 Bobenheim-Roxheim,
Handy 0151 21192865.
Kindergruppe: Die Kindergruppe trifft sich ab sofort wieder alle 14 Tage
samstags im Walter-Wilhelm-Haus, Von-Heyl-Str.2, OT Bobenheim.
Kindergruppen-Leitung: Lara Kolb Handy 0176 66625595.
Ansprechpartner sind 1. Vors. Manfred Zimmermann, Tel. 06239/7778 oder
Werner Reutemann, Tel. 06239/4545.

Bobenheimer Carneval
Verein „Die Zellerieköpp“ 1965 e.V.
1.Vorsitzender: Jan Plettenberg Tel. 0176 6225 3051
2.Vorsitzender: Dieter Porr Tel. 0157 5815 2641
Verantwortlich für alles rund ums Vereinsheim:
Jan Plettenberg und Benedikt Humann.
Falls Sie Interesse an der Anmietung des Vereinsheims haben, finden Sie auf
unserer Internetseite www.b-c-v.de alles Wissenswerte dazu. Anfragen / Re-
servierung bitte NUR per E-Mail an info@b-c-v.de.
Im Zeitraum 1.11.2022 bis 31.3.2023 finden keine Vermietungen statt!

BCV Kinderfasching
Der BCV lädt alle Kinder (und ihre Eltern) ein, am 29.Januar 2023 zu unserer
Kinderfaschingspartyzukommen.DieVeranstaltungfindet inder JAHNHAL-
LE statt. Einlass ist ab 13.30 Uhr / Beginn: 14.11 Uhr
TERMINVORSCHAU – Fastnachtstermine:
19.02.2023 Fastnachtskärch – Prot. Kirche Roxheim
20.02.2023 Zelleriewoog – BCV Vereinsgelände
24.02.2023 Fastnachtsbeerdigung – BCV Vereinsgelände
Unsere Gruppen trainieren wie folgt:
Pampersrocker: mittwochs 16.30 bis 17.30 Uhr / Jahnhalle
Minigarde: montags 17.00 bis 18.00 Uhr / Jahnhalle
Juniorengarde: montags 18.00 bis 19 Uhr / Jahnhalle
Große Garde: dienstags 19.30 bis 22 Uhr / Gymnastikraum Kreissporthalle
Zelleriemix: mittwochs 18.00 bis 20 Uhr / Jahnhalle
Männerballett: montags 20.00 bis 22 Uhr / Jahnhalle

Roxheimer Carneval Verein 1956 e.V.
„Die Altrhoischnooke“
Vorstand
Kay Stofleth , Tel. 996519
Stellv. Vors. Tobias Deimling, Tel. 0171 687 77 63
Präsident Michael Schmitt, Tel. 996516
www.altrhoischnooke.net
Ansprechpartner/Pressewart:
Name, Vorname: Wetzler, Deniz, 0177 8687 860 , wetzler.deniz@gmail.com
Jugendwart:
Sandra Wild, Tel.: 0170 5494358, Mail: s.wild2011@googlemail.com
Training der einzelnen Tanzgruppen
Minischnooke: Dienstags, Beginn um 16:30Uhr
Nachwuchsschnooke: Dienstags, Beginn um 17:30Uhr
Jungschnooke: Dienstags, Beginn um 19:00Uhr
Jubiläumsschnooke: Dienstags, Beginn um 20:15Uhr

Neue Termine:
Der Kartenvorverkauf hat für folgende Veranstaltungen begonnen:
• 04.02.2023 - 1. Prunksitzung
• 05.02.2023 - Kinder- und Jugendsitzung (Ausverkauft!)
• 11.02.2023 - 2. Prunksitzung
Kontakt: Theresa Maul,
Tel. 0157 / 3542 7656, E-Mail: theresa.maul@gmail.com
Die Tickets können ab Januar bei Freer Elektronik in der Danziger Straße 1 zu
den üblichen Geschäftszeiten abgeholt werden.
17.02.2023 - Fastnachtsparty
Wie jedes Jahr, findet natürlich auch wieder unsere Fastnachtsparty wie ge-
wohnt in der Chorvereinigung Bobenheim-Roxheim in der Mörscher Straße
statt. Einlass ist um 19Uhr, Beginn der Veranstaltung um 20Uhr.
Hinweis: Auch hier können Karten bei Theresa Maul reserviert werden.
19.02.2023 - Fastnachtskirche
Um 11 Uhr beginnt die alljährliche Fastnachtskirche in der
Protestantische Kirche Roxheim. Den etwas anderen Gottesdienst solltet ihr
euch nicht entgehen lassen!
21.02.2023 - RCV Schnookewoog
KurzvorEndeder5.JahreszeitveranstaltetderRCVwiederdieSchnookewoog
in der Chorvereinigung Bobenheim-Roxheim. Beginn: 11:11Uhr.
Der gesammelte Erlös der Woog wird wie immer an eine gemeinnützige Or-
ganisation gespendet. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt.
24.02.2023 - Abschlussessen
Als Dank für eure Einsätze und tatkräftige Unterstützung während der Kam-
pagne, lädtderRCVeuchrechtherzlichzumAbschlussessenein.ZeitundOrt
werden noch bekanntgegeben.
Anmeldung bitte bis spätestens Ende Januar bei Kay Stofleth.

Gewerbeverein
Bobenheim-Roxheim e.V.
Bei unserer Mitgliederversammlung am
11.01.2023 fanden Neuwahlen statt.
Nachstehend die Ergebnisse:
1. Vorsitzender
Kevin Heydweiler, getmotion Marketing GmbH – Tel.: 0176-62613992
info@getmotion.de
2. Vorsitzender
Dominik Freer, Freer Elektronik - Tel.: 06239-1010
info@freer-elektronik.de
Geschäftsführerin/Schriftführerin
Andrea Sciabbarrasi , AS Inkasso - Tel.: 06239-4090730
info@as-inkasso.de
Kassenwart
Michael Müller, Bürgermeister - Tel.: 06239-939-1310
michael.mueller@bobenheim-roxheim.de
Beisitzer
Ulrike Romeo, Blumenhaus Schärf - Tel.: 06239-7013
schaerf-blumenhaus@t-online.de
Andrea Heil-Rieger, Kosmetikinstitut Heil-Rieger - Tel.: 06239-6725
a.heil-rieger@heil-rieger.de
Maurizio Vogel
getmotion Marketing GmbH - Tel.: 0176-57627090
info@getmotion.de
Rüdiger Kiefer - Tel.: 06233-3272391
ruediger.kiefer@remax.de
www.meinboro.de
Bei Fragen sprechen Sie uns einfach an!
DienächsteVorstandssitzungfindetam07.02.2023um19.30Uhrstatt.Gast-
besucher sind herzlich willkommen. Wir bitten um vorherige Anmeldung

Landfrauenverein
Bobenheim-Roxheim
Ansprechpartner:
Barbara Rahn, Tel. 926296
Gudrun Hiller, Tel. 2794
27.02.2023
„Hering to go“ – es werden wieder eingelegte Heringe nach Landfrauenart
zum Verkauf angeboten (aber nur nach telefonischer Vorbestellung! Anmel-
determine werden noch bekanntgegeben
06.03.2023 - Kochkurs
Am Montag, dem 06.03.2023 um 19:00 Uhr findet ein Kochkurs mit dem The-
ma „Kartoffelküche – gesund, modern und abwechslungsreich“ mit Frau Ma-
rianne Demessier statt. Achtung: Dies ist die Wiederholung des Kurses vom
Mai 2022, da nicht alle angemeldeten Teilnehmer am Kochkurs teilnehmen
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konnten.
Alle Vorträge bzw. Kurse finden – wenn nichts anderes angegeben ist – im
Landfrauenraum der Rheinschule, Eingang Kaufweide, statt.

BUND
Ortsgruppe Bobenheim-Roxheim
Ansprechpartner/innen:
Matthias Schindler matthias@rough-sea.com
Ines Schörgendorfer joinas@online.de

Herzliche Einladung zur Ausstellung zum Wettbewerb
„Mein Freund der Baum“
amSonntag,5.2.2023,ab14.00UhrimHeimatmuseum,Friedrich-Ebert-Stra-
ße 43...mit Kaffee und Kuchen.

Freundschaftskreis Bobenheim-Roxheim /
Chevigny-Saint-Sauveur
An alle Mitglieder!
Es ergeht herzliche Einladung zu unserer 1. Mitgliederver-
sammlung am 01.02.23, 19.30 Uhr im Martin-Luther-Gemein-
dehaus.
Die Tagesordnung:
1. Weihnachtsmarkt: Nachbereitung
2. Herbstabend und Galettes des Rois: Rückblick
3. 2023: Planungen zur Jumelage-Begegnung und FK-Geburtstagsfeier
4. Weiteredeutsch-französischeVeranstaltungenindiesemJahr:Perspektiven?
5. Heringsessen 22.02.23: Vorbereitung
6. Verschiedenes
Der Vorstand

Verein für Vogelschutz und
Vogelliebhaber 1956 e.V.
Öffnungszeiten der Gaststätte:
Dienstag bis Samstag: 12 – 22 UhrSonntag: 11 – 21 Uhr

Schützenverein
Bobenheim- Roxheim 1972 e.V.
Ansprechpartner:
Vorsitzender Frank Ackermann
Tel.: 06239/7069 Fax: 06239/409327
vorstand@sv-bobenheim-roxheim.de
Stellv. Vorsitzender Michael Wanner Tel. 06239/9997750
Schriftführer Stephan Stockmann
Tel. 06241/9771646, schriftfuehrer@sv-bobenheim-roxheim.de
Homepage: www.sv-bobenheim-roxheim.de
Den nächsten Thekendienst hat:
Volker Humann 29.01., 31.01. und 03.02.2023
Sabrina Anslinger 05.02., 07.02. und 10.02.2023
Walter Kopp 12.02., 14.02. und 17.02.2023
Den nächsten Schießleiterdienst hat:
Bodo Henß 29.01., 31.01. und 03.02.2023
Gerhard Guschwa 05.02., 07.02. und 10.02.2023
Harald Junck 12.02., 14.02. und 17.02.2023

ChorvereinigungBobenheim-Roxheime.V.
1. Vors. Gerdi Schäfer, Tel. 06239-7777, Fax: 06239-920779
2. Vors.: Conny Scheurer
E-Mail: info@chorvereinigung-bobenheim-roxheim.de
www.chorvereinigung-bobenheim-roxheim.de
Sängerheim:DasSängerheimkannunterBerücksichtigung
und Einhaltung der Corona-Regeln wieder für private Feiern
und Veranstaltungen zur Verfügung gestellt werden.
Termine
24.02.23GesamtvereinHeringsessen
03.03.23GesamtvereinMitgliederversammlung

Gospel-Chor „voices@heaven“
www.voicesatheaven.de
info@voicesatheaven.de
Ansprechpartner: Gerald Ingermann
Tel. 06359-9613017, gi_ingermann@gmx.de
Chorproben: dienstags um 20.00 Uhr im Sängerheim, Mörscher Str. 2a
Termine:
15.04.23Night-Groov in Bad Dürkheim

Shanty-Chor „Die Landratten“
www.die-landratten.de
Gerdi Schäfer, 06239-7777
info@die-landratten.de
Chorproben:freitags18.00imSängerheim,MörscherStr.2a,
Termine:
16.–19.06.2023ReisezuunseremPartnervereinVolks-Chor„Muldeklang“Jeßnitz

Tanz-Gruppe
Ansprechpartnerin: Regina Bangha
Tel.-Nr. 06241-88499 E-Mail: Bangha.Regina@web.de
Übungszeiten: jeden Freitag, um 10.00 Uhr, im Sängerheim,
Mörscher Str. 2a.  Neben Block- und Kreistänzen wird auch der
amerikanische Volkstanz „Square Dance“ angeboten. Interessierte können
jederzeit an einer Schnupperstunde teilnehmen.   

Parteien
CDU Fraktion
Bobenheim-Roxheim
Unsere reguläre Fraktionssitzung findet wieder am Dienstag den
31.01.2022 um 19:00 Uhr, im Rathaus statt.
Unsere Ratsmitglieder können Sie aber gerne auch unter folgenden Telefon-
nummern erreichen:
Georg Zwilling (Fraktionsvorsitzender) 9741989
Christian Reber (Stellvertreter) 5086107
Marco Erban (Stellvertreter) 995435
Michael Voll 929892
Klaus Graber 3503
Tobias Walter 995132
Rita Regenauer-Steiner 99130
Sylvia Lobocki 6864
Franz Freer 4090190
Michael Remmele 99274
Ortsverband Unseren Vorsitzenden Georg Zwilling können Sie unter Tel.
9741989 erreichen, unseren stellvertretenden Vorsitzenden Michael Remmele
unterTel.99274.SprechenSieunsanoder informierenSiesicheinfachaufunse-
rer Facebookseite der CDU Bobenheim-Roxheim https://www.face-
book.com/cdu.bobenheim.roxheim/.DortfindenSieInformationenüberVeran-
staltungen, Termine und vieles mehr.

SPD Fraktion und Ortsverein
Bobenheim-Roxheim
Fraktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 30.01.2023 um 19.00 Uhr findet unsere Fraktionssitzung
im Rathaus statt.
Für Ihre Anliegen und Anregungen können Sie unsere Fraktionsmitglieder
gernetelefonischunterdennachfolgendaufgeführtenTelefonnummerner-
reichen:
Rainer Schiffmann, Fraktionsvorsitzender 1639
Elfi Guth, stellv. Fraktionsvorsitzende 2572
Heidelore Bigott , stellv. Fraktionsvorsitzende 3120
Holger Voll 6472
Manuel Hettmannsperger 0163/1501830
Oswald Fechner 8886
Jens Becker 9973400
Gerhard Schlieger 0177/5037869
Kai Neiheiser 0171/8305767
SPD-Ortsverein: Die Meinung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger liegt
uns am Herzen. Um sicherzustellen, dass uns Ihre Anliegen erreichen, bieten
wir eine Vielzahl an Kontaktmöglichkeiten.
Jens Becker (Vorsitzender) 9973400
Manuel Hettmannsperger (stellv. Vorsitzender) 0163/1501830
Heidelore Bigott (stellv. Vorsitzende) 3120
Per E-Mail erreichen Sie den Vorstand unter vorstand@spd-boro.de. Zudem
verfügt jedes Vorstands- und Fraktionsmitglied über eine eigene E-Mail-
Adresse. Diese und ein Kontaktformular finden Sie auf unserer Internetseite
www.spd-boro.de. Dort informieren wir auch über aktuelle Ereignisse, Ter-
mine und Anträge. Auch über facebook können Sie uns kontaktieren, die Sei-
te finden Sie unter fb.me/spd.boro.
Wir freuen uns auf den persönlichen Kontakt mit Ihnen!
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Freie Wählergruppe
Bobenheim-Roxheim e. V.
Die Mitglieder der FWG treffen sich wöchentlich diens-
tags um 19.00 Uhr zur Fraktionssitzung im Sozialraum (UG). Sollten Sie Inte-
resse an einer Mitarbeit haben oder uns etwas mitteilen wollen, wenden Sie
sich bitte an unseren Fraktionssprecher, Manfred Schärf,
Email: manfredschaerf@yahoo.de oder mobil unter 0152 28142466 .
Besuchen Sie uns im Internet unter www.fwg-bobenheim-roxheim.de oder
schicken Sie uns eine E-Mail unter fwg-bobenheim-roxheim@t-online.de

Bündnis 90/ Die Grünen
Wir treffen uns zur nächsten Fraktionssitzung am Diens-
tag,den31. Januar2023,ab18:30Uhr, imRathaus,Raum
„Stadt Jeßnitz“. Interessierte Bürger*Innen sind gerne zu
jeder Sitzung herzlich willkommen!
Informationen zu unseren Themen und aktuelle Veranstaltungen finden Sie
auf unserer Internetseite www.grueneboro.de
Kontakt: Angelika Walter, Angelika.walter@grueneboro.de; Beigeordneter
Oliver Bittern, Tel. 5087143; stellv. Fraktionsvorsitzender Frank Sommer,
frank.sommer@grueneboro.de
Email: info@gruene.de, Unsere Internetseite: www.grueneboro.de

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Frankenthal
Stadtklinik Frankenthal Elsa-Brandström-Str. 1 67227 Frankenthal
Telefonnummer 116117 (ohne Vorwahl)
Öffnungszeiten der Ärztlichen Bereitschaftsdienstzentrale:
Mo,DiundDovon19Uhr–7Uhr,Mi 14UhrbisDo7Uhr,Frab 16 Uhr bis Mo 7
Uhr,Feiertage 8UhrbisFolgetag7Uhr.BeiakutenlebensbedrohlichenNotfällen,
wiestarkenHerzbeschwerden,BewusstlosigkeitoderschwerenVerbrennungen,
mussdirektderRettungsdienstunterderNummer112angefordertwerden.

Zahnärzte
Wochenende: Tel. 06359/12 31, Notfalldienst: BZK Pfalz, Brunhildenstr. 1, 67059 Lud-
wigshafen

Augenärztlicher Notfalldienst
Tel-Nr.: 0180-5011230

Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Frankenthal
Gasnotruf Tel. 06233/602-222 Stromstörung Tel. 06233/602-444

Apotheken Bereitschaft
0180-5-258825-PLZ* * PLZ des aktuellen Standortes
(0,14€/Min.dt.Festnetz;max.0,42€/Min.Mobilfunknetz)
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Wir suchen ein Haus  
mit Garten zum  

Kaufen von Privat

– Finanzierung geklärt –
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

0621 39998216
Bitte auf den AB sprechen – 

wir rufen zurück.

WIR KAUFEN 

Wohnmobile
+

Wohnwagen

Tel. 03944 - 36160
www.wm-aw.de, Fa.
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Nachruf
Das Heyl’sche Landgut Nonnenhof trauert um Herrn

Walter Kraft 
* 28. November 1954 † 31. Dezember 2022

Herr Kraft traf am 12. August 1971 auf die Hofgemeinschaft und verbrachte 
sein gesamtes Berufsleben und darüber hinaus als Rentner auf dem Nonnen-
hof. Er war ein sehr wertvoller landwirtschaftlicher Mitarbeiter, stets enga-
giert und fleißig als kompetenter Führer der Spezialmaschinen.

Wir sind sehr dankbar für seine Treue zur Besitzerfamilie und verneigen uns
am Grab von Walter Kraft, mit allen guten Wünschen um Gottes Segen für
seine lieben Angehörigen.

Familien Dr. Ludwig von Heyl und Ludwig von Heyl junior

Ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. 
Ich geh meinen Weg.      -Udo Lindenberg-

Wir trauern um unseren Sänger

Hans-Peter 
(Hannes) Höll

* 14. 12. 1961 † 6. 1. 2023

The Smokies und Dr. Seltsam

Urnenbeisetzung am Montag, den 30. Januar 2023, 
14.00 Uhr auf dem Friedhof in Bobenheim.

Danksagung

Helga Müsel 

geb. Rentschler 
* 4. 9. 1936 † 26. 12. 2022

Für die Beileidsbekundungen bedanken wir 
uns sehr. Ein besonderer Dank an Frau 
Tarasinski für ihre schönen Worte, dank 
dem Bestattungsunternehmen Kapper sowie 
dem Praxisteam Dr. Schmidt-Hübinger und
dem Johanniter Haus in Kleinniedesheim.
Im Namen der Familie 
Jutta Zinnecker geb. Müsel

Bestattungsinstitut  

KapperKapper
über 50 Jahre in Bobenheim-Roxheim

BOBENHEIM-ROXHEIM • In den Fuchslöchern 13 • Tel. 06239 / 1804

 – Sargausstellung

 – Urnenausstellung

 – Durchführung  

von Trauerfeiern und  

Bestattungen  

auf allen Friedhöfen.

 – Wir sind immer für Sie da

 – Erledigung aller Formalitäten

 – Persönliche, individuelle 

Beratung

 – Bestattungsvorsorge

 – Selbstverständlich Hausbesuche


